
Bundesgesetz über die Gewährung von Studienbeihilfen und anderen Studienförderungsmaßnahmen 
(Studienförderungsgesetz 1992 – StudFG) BGBl. Nr. 305/1992 idF des Bgundesgesetzes BGBl. I Nr. 
47/2008 

 
 

I. HAUPTSTÜCK 
GELTUNGSBEREICH 

 
Studienförderungsmaßnahmen 

 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ansprüche von Studierenden, die ein Vollzeitstudium betreiben, auf 
1. Studienbeihilfen, 
2. Versicherungskostenbeiträge, 
3. Studienzuschüsse und 
4.  Beihilfen für Auslandsstudien. 
(2) Weiters können auf Grund dieses Bundesgesetzes 
1. Fahrtkostenzuschüsse, 
2. Studienabschluss-Stipendien,  
3. Reisekostenzuschüsse, 
4. Sprachstipendien, 
5. Leistungsstipendien, 
6.  Förderungsstipendien und 
7.  Studienunterstützungen 

zuerkannt werden. 
(3) Die Gewährung einer Studienförderung berührt einen Anspruch auf Unterhalt weder dem Grunde noch 

der Höhe nach. 
(4) Zur Beurteilung von Ansprüchen ist der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich, soweit im Folgenden 

nichts anderes festgelegt ist. 
 

Begünstigter Personenkreis 
 

§ 2. Förderungen können folgende Personen erhalten: 
1.  österreichische Staatsbürger (§ 3) und 
2.  gleichgestellte Ausländer und Staatenlose (§ 4). 
 
 

Österreichische Staatsbürger 
 

§ 3. (1) Folgende österreichische Staatsbürger können Förderungen erhalten: 
1. ordentliche Studierende an österreichischen Universitäten, 
2. ordentliche Studierende an österreichischen Universitäten der Künste, 
3.  Studierende an einer in Österreich gelegenen Theologischen Lehranstalt (Art. V § 1 Abs. 1 des Konkor-

dates, BGBl. II Nr. 2/1934) nach Ablegung einer Reifeprüfung, 
4.  ordentliche Studierende an österreichischen Fachhochschul-Studiengängen, 
5.  ordentliche Studierende an österreichischen öffentlichen Pädagogischen Hochschulen, 
6.  ordentliche Studierende an österreichischen anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, 
7. ordentliche Studierende an mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Konservatorien, wenn sie die 

durch Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur bezeichneten Hauptstu-
diengänge besuchen (§ 5 Abs. 2), 

8.  Studierende an medizinisch-technischen Akademien und an Hebammenakademien. 
(2) Den im Abs. 1 genannten österreichischen Bildungseinrichtungen sind gleichgestellt: 
1. in Österreich gelegene Bildungseinrichtungen, die nach den Bestimmungen des Universitäts-

Akkreditierungsgesetzes – UniAkkG, BGBl. I Nr. 168/1999, als Privatuniversitäten akkreditiert sind, 
2. in Südtirol gelegene öffentliche Fachhochschulen und Universitäten. 
(3) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat durch Verordnung zu bestimmen, für 

welche Studiengänge an Privatuniversitäten und an Fachhochschulen und Universitäten in Südtirol Förderun-
gen nach diesem Bundesgesetz gewährt werden können. Voraussetzung hiefür ist jedenfalls, dass diese Stu-
diengänge zu einem akademischen Grad führen, welcher nach internationalem Standard für mindestens drei-
jährige Vollzeitstudien verliehen wird. Die Verordnung hat insbesondere die Anspruchsdauer auf Studienbeihil-
fe unter Berücksichtigung der vorgesehenen Studiendauer, den Nachweis des günstigen Studienerfolges unter 
Berücksichtigung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern und die Voraussetzun-
gen für das Erlöschen des Anspruches festzulegen. 



 (4) Den im Abs. 1 genannten, mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen sind Privatschulen gleichge-
stellt, 

1. die erstmals um das Öffentlichkeitsrecht angesucht haben oder 
2. denen im vorangegangenen Schuljahr das Öffentlichkeitsrecht verliehen (und nicht entzogen) worden ist, 

wenn sie für das laufende Schuljahr um die neuerliche Verleihung angesucht haben. 
(5) Studierende an privaten Studiengängen im Sinne des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, sind 

im Hinblick auf Förderungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz Studierenden an Pädagogischen Hochschu-
len gleichgestellt.  

(6) Voraussetzung für den Anspruch auf Studienbeihilfe für die in Abs. 1 genannten Studierenden ist die In-
skription, soweit eine solche in den Studien- und Ausbildungsvorschriften vorgesehen ist. Semester, für die eine 
Inskription oder grundsätzlich im vollen Umfang die Zulassung zum Studien- und Prüfungsbetrieb besteht, sind 
für die Anspruchsdauer (§ 18) des Studiums zu berücksichtigen. 

 
Gleichgestellte Ausländer und Staatenlose 

 
§ 4. (1) Staatsbürger von Vertragsparteien des Übereinkommens zur Schaffung des Europäischen Wirt-

schaftsraumes (EWR) und von Vertragsparteien des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
sowie Drittstaatsangehörige sind österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt, soweit es sich aus diesen Über-
einkommen ergibt. 

(2) Staatenlose sind österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt, wenn sie vor der Aufnahme an einer im § 
3 genannten Einrichtung 

1. gemeinsam mit wenigstens einem Elternteil zumindest durch fünf Jahre in Österreich unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig waren und 

2. in Österreich während dieses Zeitraumes den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hatten. 
(3) Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 

55/1955, sind österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. 
 
 

Sonstige Gleichstellungen 
 
§ 5. (1) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat durch Verordnung zu bestimmen, 

inwieweit Personen, die sich auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereiten, unter Berücksichtigung von Art 
und Dauer des Studiums ordentlichen Hörern im Hinblick auf den Anspruch auf Studienbeihilfe gleichzustellen 
sind. Die Verordnung hat die Anspruchsdauer, den Nachweis des günstigen Studienerfolges und die Vorausset-
zungen für das Erlöschen des Anspruchs festzulegen. 

(2) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat durch Verordnung zu bestimmen, inwie-
weit Personen, die sich auf die Prüfungen zwecks Zulassung zu einem Fachhochschul-Studiengang vorbereiten, 
unter Berücksichtigung von Art und Dauer des Studiums mit Studierenden von Fachhochschul-Studiengängen 
gleichzusetzen sind. Die Verordnung hat die Anspruchsdauer, den Nachweis des günstigen Studienerfolges und 
die Voraussetzungen für das Erlöschen des Anspruchs festzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat mit Verordnung jene Hauptstudiengänge 
an Konservatorien zu bestimmen, deren ordentliche Studierende Rechtsansprüche auf Grund dieses Bundesge-
setzes haben. Diese Studiengänge müssen 

1.  in praktisch-künstlerischen Fertigkeiten bis zur höchsten Stufe führen und eine entsprechende theoreti-
sche Ausbildung bieten oder zu einer Lehrbefähigung führen, 

2.  mindestens acht Semester dauern und 
3.  in den Pflichtgegenständen ein durchschnittliches Ausmaß von mindestens zehn Wochenstunden je Se-

mester aufweisen. 
In der Verordnung ist auch der Umfang der gemäß § 24 Z 3 vorzulegenden Studiennachweise unter Be-

rücksichtigung des Organisationsstatuts festzusetzen.  
 

II. HAUPTSTÜCK 
STUDIENBEIHILFEN 

 
1. Abschnitt 

Voraussetzungen 
 

§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der Studierende 
1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12), 
2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung absolviert hat, 
3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25) und 



4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 30. Lebensjahres begonnen hat. Diese 
Altersgrenze erhöht sich 
a) für Selbsterhalter gemäß § 27 um ein weiteres Jahr für jedes volle Jahr, in dem sie sich länger als vier Jahre 

zur Gänze selbst erhalten haben, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 
b) für Studierende gemäß § 28, die zur Pflege und Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet 

sind, um maximal zwei Jahre je Kind, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 
c) für behinderte Studierende gemäß § 29 um fünf Jahre, 
d) für Studierende, die ein Masterstudium aufnehmen, um fünf Jahre, sofern sie das Bachelorstudium vor Ü-

berschreitung der Altersgrenze unter Berücksichtigung der lit. a bis c begonnen haben. 
 

 
2. Abschnitt 

Soziale Bedürftigkeit 
 

Kriterien der sozialen Bedürftigkeit 
 

§ 7. (1) Maßgebend für die soziale Bedürftigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
1.  Einkommen, 
2.  Familienstand und 
3.  Familiengröße 

des Studierenden, seiner Eltern und seines Ehegatten. 
(2) Für die Beurteilung von Einkommen, Familienstand und Familiengröße ist der Zeitpunkt der Antrag-

stellung entscheidend. 
(3) Unter Eltern im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die leiblichen Eltern und die Wahleltern zu verstehen. 

 
Einkommen 

 
§ 8. (1) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
1.  das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, in der 

jeweils geltenden Fassung zuzüglich 
2.  der Hinzurechnungen gemäß § 9 und 
3.  des Pauschalierungsausgleichs gemäß § 10. 
(2) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so sind bei der Ermittlung des Einkom-

mens nach Abs. 1 die lohnsteuerpflichtigen Einkünfte gemäß § 11 Abs. 1 anzusetzen. Eine Hinzurechnung derar-
tiger Einkünfte hat auch dann zu erfolgen, wenn zwar nicht im zuletzt veranlagten, jedoch in dem gemäß § 11 
Abs. 1 maßgeblichen Kalenderjahr lohnsteuerpflichtige Einkünfte zugeflossen sind. Dies gilt sinngemäß auch für 
steuerfreie Bezüge gemäß § 9 Z 1 und Z 3. 

(3) Haben Personen, deren Einkommen für die Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit maßgeblich ist, im In-
land weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder genießen sie in Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und Im-
munitäten an internationale Organisationen, BGBl. Nr. 677/1977, Befreiung von der Einkommensteuer, so ist 
das Einkommen unter Anwendung des § 184 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, zu schät-
zen. 

Hinzurechnungen 
 

§ 9. Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 EStG 1988 sind die folgenden Beträge hinzuzurechnen: 
1.  steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 3 lit. a – jedoch mit Ausnahme des Pflegegeldes oder einer 

vergleichbaren Leistung –, Z 4 lit. a, c und e, Z 5 lit. a bis d, Z 8 bis 12, Z 15, Z 22 bis 24 sowie Z 25, Z 27 
und Z 28 EStG, wenn es sich dabei um wiederkehrende Leistungen handelt; 

2. die Beträge nach § 4 Abs. 4 Z 4, 4a, 8 und 10, § 10, § 18 Abs. 6 und 7, § 24 Abs. 4, § 27 Abs. 3, § 41 Abs. 3 
und § 124b Z 31 EStG sowie nach dem Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung 
des Wohnbaus, BGBl. Nr. 253/1993, soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden; 

3.  Prämien nach den §§ 108c, 108e und 108f EStG, Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstüt-
zungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, und die besondere Schulbeihilfe nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983, 
BGBl. Nr. 455. 

 
 

Pauschalierungsausgleich 
 

§ 10. Gewinne, die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermittelt werden, sind zu erhöhen. Die Erhöhung 
beträgt 



1.  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 10 % des Einheitswertes des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens, 

2.  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, für die keine Veranlagung erfolgt, weitere 10 % des Einheits-
wertes des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 

3.  bei Einkünften aus selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb 10 % dieser Einkünfte. 

Einkommensnachweise 
 

§ 11. (1) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist wie folgt nachzuweisen: 
1.  grundsätzlich durch die Vorlage des Einkommensteuerbescheides über das zuletzt veranlagte, spätestens 

jedoch über jenes Kalenderjahr, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorangegangen ist; der 
Einkommensteuerbescheid einer Arbeitnehmerveranlagung ist nicht heranzuziehen, wenn das zuletzt 
veranlagte Jahr mehr als drei Jahre zurückliegt und im gemäß Z 2 maßgeblichen Kalenderjahr aus-
schließlich lohnsteuerpflichtige Einkommen bezogen wurden,  

2.  bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften außerdem durch die Vorlage sämtlicher Lohnzettel über jenes Ka-
lenderjahr, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorangegangen ist, 

3.  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermittelt 
werden, durch die Vorlage des zuletzt ergangenen Einheitswertbescheides, 

4.  bei steuerfreien Bezügen gemäß § 9 Z 1 und Z 3 durch eine Bestätigung der bezugsliquidierenden Stelle 
über die Bezüge jenes Kalenderjahres, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorangegangen ist. 

(2) Über Sonderausgaben, allfällige steuerfreie Bezüge, Beträge gemäß § 9 Z 2 sowie ausländische Einkünfte 
ist eine Erklärung abzugeben. Es können, insbesondere bei ausländischen Einkünften, auch andere Nachweise 
über das Einkommen oder Teile desselben gefordert werden. 

 
 

Sonderfälle der Einkommensbewertung 
 

§ 12. (1) Das im Kalenderjahr der Antragstellung zu erwartende Jahreseinkommen ist für die Beurteilung 
der sozialen Bedürftigkeit zu schätzen, wenn es voraussichtlich eine mindestens ein Jahr dauernde Verminde-
rung um mindestens 10 Prozent gegenüber dem gemäß § 11 zu berücksichtigenden Einkommen erfährt. Eine 
Schätzung ist nicht zulässig bei Einkommensschwankungen infolge von Zahlungen gemäß den §§ 67 und 68 
EStG 1988 oder bei saisonal bedingten Einkommensschwankungen. 

(2) Bei Ableben eines Elternteils, dessen Einkommen zur Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit heranzuzie-
hen gewesen wäre, ist das zu erwartende Einkommen aller für die Beurteilung maßgeblichen Personen zu schät-
zen. Diese Schätzung hat die infolge des Todesfalles anfallenden, regelmäßig wiederkehrenden Einkünfte zum 
Zeitpunkt der Antragstellung, umgerechnet auf ein Kalenderjahr, heranzuziehen. 

(3) Das Einkommen des Studierenden ist nur insoweit für die Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit heran-
zuziehen, als es in Zeiträumen bezogen wird, für die auch Studienbeihilfe zuerkannt wird. Der Studierende hat 
anlässlich der Antragstellung eine Erklärung über sein Einkommen in den Zeiträumen abzugeben, für die er 
Studienbeihilfe beantragt hat.  

(4) Das Jahreseinkommen des letztvergangenen Kalenderjahres ist auf Antrag des Studierenden heranzu-
ziehen, wenn er dieses Einkommen vollständig durch Einkommensnachweise im Sinne des § 11 Abs. 1 nachwei-
sen kann. 

 

3. Abschnitt 
Studium 

 
Begriff 

 
§ 13. (1) Unter Studium ist eine auf Grund der einschlägigen Studienvorschriften durchgeführte Ausbildung 

an den im § 3 genannten Einrichtungen oder auch eine in den Studienvorschriften vorgeschriebene Kombination 
von Studienrichtungen oder Fächern, ein Studium irreguläre (§ 13 Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul- Studien-
gesetzes – AHStG, BGBl. Nr. 177/1966, § 16 Abs. 3 des Kunsthochschul-Studiengesetzes – KHStG, BGBl. Nr. 
187/1983) oder ein individuelles Diplomstudium (§ 17 UniStG) zu verstehen. 

(2) Unter der vorgesehenen Studienzeit ist jene in Semestern oder Studienjahren definierte Zeitspanne zu 
verstehen, die in den jeweiligen Studienvorschriften für die Absolvierung eines Studienabschnittes oder eines 
Studiums festgelegt ist. 
 
 

Mehrfachstudien 
 



§ 14. (1) Bei gleichzeitiger Absolvierung mehrerer Studien besteht Anspruch auf Studienbeihilfe nur für ein 
Studium. Die Wahl des Studiums, für das Studienbeihilfe beantragt wird, steht dem Studierenden frei. Jede 
Änderung dieser Entscheidung gilt als Studienwechsel. 

(2) Bei kombinationspflichtigen Studienrichtungen ist für den Bezug von Studienbeihilfe der günstige Stu-
dienerfolg aus jeder der beiden kombinierten Studienrichtungen nachzuweisen. 
 
 

Vorstudien 
 

§ 15. (1) Vorstudien sind für die Anspruchsdauer des Studiums insoweit zu berücksichtigen, als dem Studie-
renden Studienzeiten angerechnet oder Prüfungen anerkannt wurden. Bescheide über die Anrechnung von Vor-
studienzeiten und Prüfungen sind für die Studienbeihilfenbehörde bindend. Wurden ausschließlich Prüfungen 
oder Lehrveranstaltungen anerkannt, so hat die Studienbeihilfenbehörde über die Berücksichtigung der Vorstu-
dienzeiten für die Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen Studiums zu entscheiden. Dazu ist die Zahl der 
Semesterstunden der anerkannten Lehrveranstaltungen und Prüfungen den insgesamt im Studienplan vorgese-
henen Lehrveranstaltungen und Prüfungen gegenüberzustellen. 

(2) Anspruch auf Studienbeihilfe besteht trotz Absolvierung eines Kurzstudiums an einer Universität oder 
Kunsthochschule oder eines Hauptstudienganges eines Konservatoriums, wenn diese Vorstudienzeit zur Gänze 
für die Anspruchsdauer eines Diplomstudiums berücksichtigt wird. 

(3) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Masterstudium besteht trotz Absolvierung eines Bachelorstudiums, 
wenn die Studierenden 

1. das Masterstudium spätestens 24 Monate nach Abschluss des Bachelorstudiums aufgenommen haben 
und 

2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des Bachelorstudiums um nicht mehr als drei Semester ü-
berschritten haben. 

(4) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Doktoratsstudium besteht trotz Absolvierung eines Diplomstudi-
ums oder eines Bakkalaureatsstudiums und eines an ein Bakkalaureatsstudium anschließendes Magisterstudium 
oder eines Fachhochschul-Studienganges, wenn der Studierende 

1.  das Doktoratsstudium spätestens zwölf Monate nach Abschluss des vorangegangenen Studiums aufge-
nommen hat, 

2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des zweiten und dritten Studienabschnittes des Diplomstu-
diums oder des Bakkalaureatsstudiums oder des daran anschließenden Magisterstudiums oder des Fach-
hochschul-Studienganges um nicht mehr als zwei Semester überschritten hat. 

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 11/2005) 
(5) Wenn für den zweiten oder dritten Studienabschnitt eines Vorstudiums Studienbeihilfe bezogen wurde, 

besteht außer in den Fällen des § 17 Abs. 2 und 3 kein Anspruch auf Studienbeihilfe. 
(6) In die Fristen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 1 und 2 sind die Zeiten des Präsenz- oder Zivildiens-

tes und Zeiten in der Dauer des Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 
221/1979, sowie Zeiten, für die wichtige Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 nachgewiesen wurden, nicht einzurech-
nen. 

 
4. Abschnitt 

Günstiger Studienerfolg 
 

Allgemeine Voraussetzungen 
 

§ 16. (1) Ein günstiger Studienerfolg als Voraussetzung für den Anspruch auf Studienbeihilfe liegt vor, wenn 
der Studierende 

1. sein Studium zielstrebig betreibt (§ 17), 
2.  die vorgesehene Studienzeit nicht wesentlich überschreitet (§§ 18 und 19) und 
3.  Nachweise über die erfolgreiche Absolvierung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen vorlegt (§§ 20 bis 

25). 
(2) Der Nachweis des günstigen Studienerfolges muss spätestens bis zum Ende der Antragsfrist erworben 

werden, um einen Anspruch auf Studienbeihilfe für das jeweilige Semester zu begründen. 
 

Studienwechsel 
 

§ 17. (1) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn der Studierende 
1. das Studium öfter als zweimal gewechselt hat oder 
2.  das Studium nach dem jeweils dritten inskribierten Semester (nach dem zweiten Ausbildungsjahr) ge-

wechselt hat oder 
3.  nach einem Studienwechsel aus dem vorhergehenden Studium keinen günstigen Studienerfolg nachge-

wiesen hat, bis zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges aus dem neuen Studium. 



(2) Nicht als Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 gelten: 
1.  Studienwechsel, bei welchen die gesamten Vorstudienzeiten für die Anspruchsdauer des nunmehr betrie-

benen Studiums berücksichtigt werden, weil sie dem nunmehr betriebenen Studium auf Grund der be-
suchten Lehrveranstaltungen und absolvierten Prüfungen nach Inhalt und Umfang der Anforderungen 
gleichwertig sind, 

2.  Studienwechsel, die durch ein unabwendbares Ereignis ohne Verschulden des Studierenden zwingend 
herbeigeführt wurden, 

3.  Studienwechsel, die unmittelbar nach Absolvierung der Reifeprüfung einer höheren Schule erfolgen, 
wenn für das während des Besuchs der höheren Schule betriebene Studium keine Studienbeihilfe bezogen 
wurde, 

4.  die Aufnahme eines Doktoratsstudiums gemäß § 15 Abs. 3. 
(3) Nicht als Studienwechsel im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 und 2 gilt der Wechsel von der Studienrichtung 

Medizin zur Studienrichtung Zahnmedizin für Studierende, die die Studienrichtung Medizin vor dem Studien-
jahr 1998/99 aufgenommen haben und den Studienwechsel spätestens im Sommersemester 2001 vornehmen. 

(4) Ein Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist nicht mehr zu beachten, wenn die Studierenden in dem 
nunmehr gewählten Studium so viele Semester wie in den vor dem Studienwechsel betriebenen Studien zurück-
gelegt haben. Anerkannte Prüfungen aus dem Vorstudium verkürzen diese Wartezeiten; dabei ist auf ganze 
Semester aufzurunden. 

 
 

Anspruchsdauer 
 

§ 18. (1) Die Anspruchsdauer umfasst grundsätzlich die zur Absolvierung von Diplomprüfungen, Bakkalau-
reatsprüfungen, Magisterprüfungen, Rigorosen, Lehramtsprüfungen oder anderen das Studium oder den Stu-
dienabschnitt abschließenden Prüfungen vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines weiteren Semesters. Sofern das 
Studien- oder Ausbildungsjahr nicht in Semester gegliedert ist, umfasst die Anspruchsdauer die vorgesehene 
Studienzeit zuzüglich eines halben Studien- oder Ausbildungsjahres. Sie richtet sich nach den Auszahlungster-
minen des Semesters oder des Studien- oder Ausbildungsjahres (§ 47 Abs. 1). Wenn wichtige Gründe für die 
Überschreitung dieser Zeitspanne vorliegen, kann die Anspruchsdauer entsprechend verlängert werden (§ 19). 

(2) Nach Überschreitung der Anspruchsdauer liegt ein günstiger Studienerfolg so lange nicht vor, bis die 
abschließende Prüfung abgelegt wird. 

(3) Die Anspruchsdauer eines weiteren Studienabschnitts beginnt nicht vor jenem Semester, in dem die den 
vorangehenden Studienabschnitt abschließende Prüfung abgelegt wurde. 

(4) Für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen, die die erste Diplomprüfung (das erste Rigo-
rosum) in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt haben, verlängert sich in dieser Studienrichtung die An-
spruchsdauer im zweiten Studienabschnitt um ein Semester. Entsprechendes gilt bei Studienrichtungen, die in 
drei Studienabschnitte gegliedert sind, für die zweite Diplomprüfung (das zweite Rigorosum). 

(5) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann durch Verordnung für einzelne Stu-
dienrichtungen und Studienzweige an jenen Universitäten die Anspruchsdauer um ein Semester je Studienab-
schnitt verlängern, an denen 

1.  infolge Platzmangels generelle Zugangsbeschränkungen zu Lehrveranstaltungen (§ 10 Abs. 4 AHStG) be-
stehen, 

2.  die Frist über die Begutachtung von Diplomarbeiten oder Dissertationen (§ 26 Abs. 9 AHStG) generell 
nicht eingehalten wird oder 

3.  mehr als die Hälfte der Studienbeihilfenbezieher die Anspruchsdauer gemäß Abs. 1 überschreiten, wobei 
die Gründe für diese Überschreitung im Bereich der Universitäten gelegen sein müssen. 

(6) Bei der Berechnung der Studienzeit ist davon auszugehen, dass 30 ECTS-Punkte einer Studienzeit von 
einem Semester entsprechen. 

 
(7) Die Regelungen hinsichtlich der Studienabschnitte gelten nur für Diplomstudien. 
 
 
 

Verlängerung der Anspruchsdauer aus wichtigen Gründen 
 
§ 19. (1) Die Anspruchsdauer ist zu verlängern, wenn der Studierende nachweist, dass die Studienzeitüber-

schreitung durch einen wichtigen Grund verursacht wurde. 
(2) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 1 sind: 
1.  Krankheit des Studierenden, wenn sie durch fachärztliche Bestätigung nachgewiesen wird, 
2.  Schwangerschaft der Studierenden und 
3.  jedes unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignis, wenn den Studierenden daran kein Verschulden 

oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft. 



(3) Die Anspruchsdauer ist ohne weiteren Nachweis über die Verursachung der Studienverzögerung in fol-
gendem Ausmaß zu verlängern: 

1. bei Schwangerschaft um ein Semester, 
2. bei der Pflege und Erziehung eines Kindes vor Vollendung des sechsten Lebensjahres, zu der Studierende 

während ihres Studiums gesetzlich verpflichtet sind, um insgesamt höchstens zwei Semester je Kind, 
3. bei Studierenden, deren Grad der Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 

% festgestellt ist, um zwei Semester, 
4. bei Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes während der Anspruchsdauer um ein Semester für jeweils 

sechs Monate der Ableistung. 
(4) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann für Studierende im Sinne des Abs. 3 Z 3 

durch Verordnung die Anspruchsdauer unter Berücksichtigung von spezifisch den Studienfortgang betreffenden 
Behinderungen um bis zu 50% der vorgesehenen Studienzeit verlängern. 

(5) Das Vorliegen eines wichtigen Grundes bewirkt nur die Verlängerung der Anspruchsdauer, ohne von 
der Verpflichtung zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges im Sinne der §§ 20 bis 25 zu entheben. 

(6) Auf Antrag der Studierenden ist  
1.  bei Studien im Ausland, überdurchschnittlich umfangreichen und zeitaufwendigen wissenschaftlichen 

Arbeiten oder ähnlichen außergewöhnlichen Studienbelastungen die Anspruchsdauer um ein weiteres 
Semester zu verlängern oder 

2.  bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 oder der Abs. 2, 3 und 4 die Überschreitung der zweifa-
chen Studienzeit des ersten Studienabschnittes zuzüglich eines Semesters (§ 20 Abs. 2), die Überschrei-
tung der Studienzeit des zweiten und dritten Studienabschnittes des Diplomstudiums, die Überschreitung 
der Studienzeit des Bakkalaureatsstudiums oder des Magisterstudiums oder des Fachhochschul-
Studienganges um mehr als zwei Semester (§ 15 Abs. 3 und 4) nachzusehen, 

wenn das überwiegende Ausmaß der Studienzeitüberschreitung auf die genannten Gründe zurückzuführen und 
auf Grund der bisherigen Studienleistungen zu erwarten ist, dass der Studierende die Diplomprüfung, die Bak-
kalaureatsprüfung, die Magisterprüfung oder das Rigorosum innerhalb der Anspruchsdauer ablegen wird. Vor 
Erlassung des Bescheides ist innerhalb von sechs Wochen an Universitäten und Universitäten der Künste dem 
Studiendekan, sonst dem Leiter der Ausbildungseinrichtung Gelegenheit zu geben, zu Vorbringen von Studie-
renden über im Bereich der Ausbildungseinrichtung verursachte Studienverzögerungen Stellung zu nehmen. 

(7) Bei gleichzeitiger Einbringung eines Antrages gemäß Abs. 6 mit einer Vorstellung oder Berufung ist zu-
erst über den Antrag gemäß Abs. 6 zu entscheiden. 

(8) Ein mit rechtskräftigem Bescheid abgeschlossenes Verfahren über die Gewährung von Studienbeihilfe 
ist nach einer stattgebenden Entscheidung über einen Antrag gemäß Abs. 6 wiederaufzunehmen. 

(9) Anträge gemäß Abs. 6 Z 1 sind in der Antragsfrist auf Studienbeihilfe in dem auf die Anspruchsdauer 
unmittelbar folgenden Semester zu stellen. Verspätet eingebrachte Anträge sind zurückzuweisen. 

 
 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschulen 
 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschulen erbringen den 
Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentliche Studierende; 
2. nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden Semestern jeder Studienrich-

tung durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und 
Wahlfächern im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten oder 14 Semesterstunden; der Nachweis des günstigen 
Studienerfolges ist auch schon nach Abschluss des ersten Semesters einer Studienrichtung möglich; bei 
einem Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der Studienerfolg auch je zur Hälfte aus den bei-
den Studienrichtungen nachgewiesen werden; 

3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung oder des Rigorosums; 
4. nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die nicht in Studienabschnitte gegliedert ist oder de-

ren vorgesehene Studienzeit im ersten Studienabschnitt mindestens sechs Semester umfasst, durch Zeug-
nisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern im 
Ausmaß von 90 ECTS-Punkten oder 42 Semesterstunden; 

5. abweichend von Z 2 nach dem zweiten Semester eines Masterstudiums im Ausmaß von 20 ECTS-
Punkten oder zehn Semesterstunden, nach dem zweiten Semester eines Doktoratsstudiums im Ausmaß 
von zwölf ECTS-Punkten oder sechs Semesterstunden. 

 
(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn ein Studierender die erste Diplomprüfung (das erste 

Rigorosum) des Studiums, für das Studienbeihilfe beantragt wird, oder eines Vorstudiums nicht innerhalb der 
zweifachen vorgesehenen Studienzeit zuzüglich eines weiteren Semesters absolviert hat. 

 
§ 21 (außer Kraft getreten durch BGBl. I Nr. 47/2008) 



§ 22 (außer Kraft getreten durch BGBl. I Nr. 47/2008) 
§ 22 a (außer Kraft getreten durch BGBl. I Nr. 47/2008) 
 
 

Studienerfolg an Pädagogischen Hochschulen 
 

§ 23. An Pädagogischen Hochschulen ist der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbringen: 
1.  im ersten Studienjahr durch die Aufnahme als ordentlicher Studierender; 
2.  ab dem zweiten Studienjahr durch Studien- und Prüfungsleistungen im Ausmaß von mindestens 30 

ECTS-Punkten aus den beiden vorangegangenen Semestern. 
 
 

Studienerfolg an Konservatorien 
 

§ 24. An Konservatorien ist der Nachweis eines günstigen Studienerfolges zu erbringen: 
1.  in den ersten beiden Semestern durch den Nachweis der Aufnahme als ordentlicher Studierender im 

Hauptstudiengang, 
2.  nach dem zweiten Semester und danach nach jedem vierten Semester durch Zeugnisse über die erfolgrei-

che Ablegung der im Organisationsstatut vorgesehenen Prüfungen in den Ergänzungsfächern der jewei-
ligen Studienrichtung in einem der zurückgelegten Studienzeit entsprechenden Ausmaß, 

3.  bei jeder Antragstellung nach dem zweiten oder einem höheren Semester durch den Nachweis der positi-
ven Beurteilung aus allen Hauptfächern der jeweiligen Studienrichtung im vorangegangenen Semester. 

 
 

Studienerfolg an medizinisch-technischen Akademien 
 

§ 25. (1) An medizinisch-technischen Akademien ist der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbrin-
gen: 

1.  im ersten Ausbildungsjahr durch den Nachweis der Aufnahme als Studierender gemäß den §§ 16 und 17 
des Bundesgesetzes über die Regelung der medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 
460/1992; 

2.  im zweiten und dritten Ausbildungsjahr durch die Vorlage einer Bestätigung der Direktion über die Ab-
legung der Einzelprüfungen, deren Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,5 sein darf; 

3.  nach dem dritten Ausbildungsjahr durch die Vorlage einer Bestätigung der Direktion, aus der hervor-
geht, dass die Leistungen des Studierenden nicht unter dem Durchschnitt liegen. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt auch nicht vor, wenn ein Studierender ein Ausbildungsjahr wiederholt 
oder wegen Nichterreichens des Ausbildungszieles gemäß § 17 Abs. 3 MTD-Gesetz vom weiteren Besuch der 
Einrichtung ausgeschlossen wird. 

 
Studienerfolg an Hebammenakademien 

 
§ 25a. (1) An Hebammenakademien ist der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbringen: 
1.  im ersten Ausbildungsjahr durch den Nachweis der Aufnahme als Studierender gemäß § 29 des Bundes-

gesetzes über den Hebammenberuf (Hebammengesetz – HebG), BGBl. Nr. 310/1994; 
2.  im zweiten und dritten Ausbildungsjahr durch die Vorlage einer Bestätigung der Direktion über die Ab-

legung der Einzelprüfungen, deren Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,5 sein darf; 
3.  nach dem dritten Ausbildungsjahr durch die Vorlage einer Bestätigung der Direktion, aus der hervor-

geht, dass die Leistungen des Studierenden nicht unter dem Durchschnitt liegen. 
(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt auch nicht vor, wenn ein Studierender ein Ausbildungsjahr wiederholt 

oder wegen Nichterreichung des Ausbildungszieles gemäß § 31 Abs. 1 HebG vom weiteren Besuch der Einrich-
tung ausgeschlossen wurde. 

 
 

5. Abschnitt 
Höchststudienbeihilfen 

 
Allgemeine Höchststudienbeihilfe 

 
 § 26. (1) Die Höchststudienbeihilfe beträgt- unbeschadet eines Erhöhungszuschlages gemäß § 30 Abs. 5 - 

monatlich 424 Euro (jährlich 5 088 Euro), soweit im Folgenden nichts Anderes festgelegt ist. 



(2) Die Höchststudienbeihilfe beträgt – unbeschadet eines Erhöhungszuschlages gemäß § 30 Abs. 5 - monat-
lich 606 Euro (jährlich 7 272 Euro) für 

1. Vollwaisen, 
2.  verheiratete Studierende, 
3.  Studierende, die zur Pflege und Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, und 
4.  für Studierende, die aus Studiengründen einen Wohnsitz im Gemeindegebiet des Studienortes haben, weil 

der Wohnsitz der Eltern vom Studienort so weit entfernt ist, dass die tägliche Hin- und Rückfahrt zeitlich 
nicht zumutbar ist; leben die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt, so ist der Wohnsitz jenes Elterntei-
les maßgebend, mit dem der Studierende zuletzt im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. Dies gilt nicht für 
Studierende von Fernstudien. 

 (3) Von welchen Gemeinden diese tägliche Hin- und Rückfahrt zeitlich noch zumutbar ist, hat der Bundes-
minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur durch Verordnung festzulegen. Eine Fahrzeit von mehr als je 
einer Stunde zum und vom Studienort unter Benützung der günstigsten öffentlichen Verkehrsmittel ist keines-
falls mehr zumutbar. 

(4) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter für soziale Sicherheit und Generationen durch Verordnung jene Gemeinden zu bezeichnen, die wegen ihrer 
verkehrsgünstigen Lage zum Studienort diesem gleichgesetzt werden können. 

 
 

Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter 
 
§ 27. (1) Die Höchststudienbeihilfe beträgt - unbeschadet eines Erhöhungszuschlages gemäß § 30 Abs. 5 - 

monatlich 606 Euro (jährlich  7 272 Euro) für Studierende, die sich vor der ersten Zuerkennung von Studienbei-
hilfe durch Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes mindestens vier Jahre zur Gänze selbst erhalten haben 

(2) Ein Selbsterhalt liegt nur dann vor, wenn das jährliche Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
während dieser Zeit wenigstens die Höhe der jährlichen Höchststudienbeihilfe gemäß Abs. 1 erreicht hat. 

(3) Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes sind für die Dauer des Selbsterhaltes jedenfalls 
zu berücksichtigen. 

 
Höchststudienbeihilfe für Studierende mit Kindern 

 
 § 28. Die Höchststudienbeihilfe für Studierende, die zur Pflege und Erziehung mindestens eines Kindes ge-

setzlich verpflichtet sind, erhöht sich um monatlich 60 Euro für jedes Kind. 

Höchststudienbeihilfe für behinderte Studierende 
 
§ 29. Die Höchststudienbeihilfe für behinderte Studierende im Sinne des § 19 Abs. 3 Z 3 erhöht sich um ei-

nen Betrag, der durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung festzulegen ist. Dabei 
ist vom erforderlichen Ausgleich der Beeinträchtigung des Studiums nach Art und Ausmaß der jeweiligen Be-
hinderung auszugehen. 

 
6. Abschnitt 

Berechnung der Studienbeihilfe 
 

Höhe der Studienbeihilfe 
 
§ 30. (1) Für die Höhe der Studienbeihilfe ist das Ausmaß der sozialen Bedürftigkeit maßgebend. 
(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils mögliche Höchststudienbeihilfe vermin-

dert wird um 
1.  die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern (§ 31 Abs. 1) oder den geringeren Unterhaltsbetrag (§ 31 

Abs. 2), 
2. die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten (§ 31 Abs. 3), 
3. die zumutbare Eigenleistung des Studierenden (§ 31 Abs. 4) und 
4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 

der für den Studierenden unter Berücksichtigung seines Alters als erstes Kind zustünde; der Jahresbe-
trag der Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, wenn der Studierende nachweist, dass für ihn trotz eines 
entsprechenden Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 keine Familienbei-
hilfe zusteht, 

5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1988, der für den Studierenden 
zusteht. 



(3) Für Selbsterhalter ist die Höchststudienbeihilfe nicht um die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern zu 
vermindern. 

(4) Auf die Studienbeihilfe sind Beihilfen auf Grund des Schülerbeihilfengesetzes 1983, BGBl. Nr. 455, und 
Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehegatten des Studierenden anzurechnen. Gebühren diese Leistungen 
nicht für denselben Zeitraum, so ist nur der auf diesen Zeitraum entfallende Teil anzurechnen; von einer Schul- 
und Heimbeihilfe ist für jeden Monat der zehnte Teil der zuerkannten Beihilfe anzurechnen. 

(5) Der so errechnete Jahresbetrag ist um 12 % zu erhöhen, durch zwölf zu teilen und dann auf ganze Euro 
zu runden. 

(6) Wenn die so errechnete monatliche Studienbeihilfe fünf Euro unterschreitet, besteht kein Anspruch auf 
Studienbeihilfe. 

 
 

Zumutbare Unterhalts- und Eigenleistungen 
 

§ 31. (1) Die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern beträgt 
bis zu 4 725 Euro..............................................................................0% 
für die nächsten 4 725 Euro (bis 9 450 Euro)..............................10% 
für die nächsten 6 195 Euro (bis 15 645 Euro)............................15% 
für die nächsten 15 315 Euro (bis 30 960 Euro)..........................20% 
über 30 960 Euro……………........................................................25% 

der Bemessungsgrundlage. Ein negatives Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 des einen Elternteiles ver-
mindert das Einkommen des anderen Elternteiles nicht. Leben die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt, so 
beträgt die zumutbare Unterhaltsleistung die Summe der zunächst von jedem Elternteil getrennt zu berechnen-
den Unterhaltsleistungen. 

(2) Von einer geringeren zumutbaren Unterhaltsleistung ist auszugehen, wenn der Studierende nachweist, 
dass der ihm von einem Elternteil geleistete Unterhalt nicht die sich aus Abs. 1 ergebende Höhe erreicht, obwohl 
auf Grund der Eignung des Studierenden für das gewählte Studium grundsätzlich ein Unterhaltsanspruch be-
steht. Der Nachweis ist nur erbracht, wenn das zuständige Gericht dem Studierenden trotz ausdrücklichem An-
trag einen niedrigeren Unterhalt als nach den obigen Sätzen zugesprochen hat oder der Studierende den Unter-
halt trotz einer zur Hereinbringung der laufenden Unterhaltsbeträge geführten Exekution auf wiederkehrende 
Leistungen, die künftig fällig werden (§ 291 c der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896), gegebenenfalls einer 
Exekution zur Sicherstellung (§ 372 der Exekutionsordnung), nicht erhalten hat. 

(3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten beträgt 30% des 3 707 Euro übersteigenden Betrages 
seiner Bemessungsgrundlage. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 000 Euro übersteigenden Betrag ihrer Be-
messungsgrundlage. Bei der Berechnung der Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung vor-
erst von den Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach Vorliegen sämtlicher Nachweise 
über das Jahreseinkommen ist eine abschließende Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten 
Studienbeihilfe zu einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von der Studienbeihilfenbehörde an 
den Studierenden auszubezahlen. 

 
 

Bemessungsgrundlage 
 
§ 32. (1) Die Bemessungsgrundlage des Studierenden, der Eltern sowie des Ehegatten des Studierenden um-

fasst das Einkommen gemäß den §§ 8 bis 10 abzüglich der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der nachstehenden 
Absetzbeträge für die Personen, für die entweder der Studierende, einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte 
kraft Gesetzes Unterhalt leistet: 

1.  für jede Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 2 762 Euro; 
2.  für jede Person nach Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 3 707 Eu-

ro; 
3.  für jede Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 4 216 Eu-

ro; 
4.  für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die gemäß § 123 Abs. 4 ASVG als Angehörige gilt 

oder die gemäß § 76 Abs. 1 Z 2 ASVG begünstigt in der Krankenversicherung selbst versichert ist oder 
die Studienbeihilfe bezieht, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 Abs. 1; sofern es 
sich jedoch um auswärtige Studierende im Sinne des § 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag in der Höhe der 
Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 Abs. 2; 

5.  für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 1 890 
Euro. 



 (2) Für den Studierenden selbst steht kein Absetzbetrag zu. Für den zweiten Elternteil und den Ehegatten 
eines Elternteiles, soweit es sich dabei um einen Angehörigen im Sinne des  
§ 123 ASVG handelt, ist jedenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß Abs. 1 Z 4 erster Fall zu berücksichti-
gen. Dieser Absetzbetrag ist auch für frühere Ehegatten des Elternteiles zu berücksichtigen, wenn für diese eine 
Unterhaltsverpflichtung besteht. 

(3) Leben die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt und leisten beide für eine Person kraft Gesetzes Un-
terhalt, so ist das Einkommen jedes Elternteiles um die Hälfte des für diese Person zu berücksichtigenden Ab-
setzbetrages zu vermindern. Ist jedoch das Einkommen eines Elternteiles geringer als der demnach abzuziehen-
de Betrag, so ist der sein Einkommen übersteigende Teilbetrag vom Einkommen des anderen Elternteiles abzu-
ziehen. 

(4) Als Freibeträge sind zu berücksichtigen 
1.  bei den Eltern sowie dem Ehegatten des Studierenden, 

a)  wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 zur Berechnung he-
rangezogen werden, jeweils 1 454 Euro; 

b) wenn nur bei einem Elternteil Einkünfte im Sinne der lit.a herangezogen werden, bei diesem 2 035 
Euro; 

2. bei den Eltern und dem Ehegatten des Studierenden jeweils weitere 1 381 Euro, sofern ausschließlich 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 und steuerfreie Bezüge ge-
mäß § 9 Z 1 und Z 3 zur Berechnung herangezogen werden. 

(5) Die Freibeträge dürfen jedoch die Summe der Einkünfte der jeweiligen Personen aus nichtselbständiger 
Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 nicht überschreiten. 

 
7. Abschnitt 

Studienbeihilfenbehörde 
 

Einrichtung 
 

§ 33. (1) Die Studienbeihilfenbehörde hat ihren Sitz in Wien. 
(2) Die Studienbeihilfenbehörde untersteht in allen ihre Organisation betreffenden Angelegenheiten unmit-

telbar dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Sie ist anweisende Stelle. Ihre Buchhaltungs-
aufgaben sind von der für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständige Buchhal-
tung wahrzunehmen. Die Befugnisse der übrigen mit der Vollziehung der Studienförderungsangelegenheiten 
betrauten Bundesminister werden dadurch nicht berührt. 

 (3) Der Leiter der Studienbeihilfenbehörde hat dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
jährlich über die Tätigkeit im zuletzt abgelaufenen Kalenderjahr zu berichten. Der Bericht hat auch Informati-
onen über die in der Studienbeihilfenbehörde angefallenen Kosten, gegliedert nach Kostenarten, Kostenstellen 
und Kostenträger zu enthalten und die zur kostengünstigen Erreichung der Förderungsziele getroffenen Maß-
nahmen und deren Auswirkung auf die Gestaltung und Zuerkennung von Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
darzustellen. 

 
 

Stipendienstellen 
 

§ 34. (1) Stipendienstellen der Studienbeihilfenbehörde bestehen in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg 
und Klagenfurt. 

(2) Bei entsprechendem Bedarf kann der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung durch Verordnung auch weitere Stipendienstellen unter gleichzeitiger Fest-
legung ihres Zuständigkeitsbereiches errichten. 

 
Zuständigkeit der Studienbeihilfenbehörde 

 
§ 35. (1) Die Studienbeihilfenbehörde ist in erster Instanz zuständig für die Erledigung von Anträgen auf 
1. Studienbeihilfen, 
2. Studienzuschüssen und 
3. Beihilfen für Auslandsstudien. 
(2) Die Studienbeihilfenbehörde ist zuständig für die Zuerkennung des Versicherungskostenbeitrages sowie 

nach Richtlinien des zuständigen Bundesministers 
1. für die Gewährung von Studienabschluss-Stipendien, 
2. für die Ermittlung und Anweisung des Fahrtkostenzuschusses, 
3. für die Ermittlung und Anweisung des Reisekostenzuschusses, 
4. für die Ermittlung und Anweisung der Sprachstipendien 



5. für die Ermittlung und Anweisung von Studienunterstützungen. 
(3) Die Studienbeihilfenbehörde ist weiters zur Beratung und Information der Studierenden in Fragen der 

Studienfinanzierung zuständig. 
 
 

Örtliche Zuständigkeit der Stipendienstellen 
 

§ 36. Vorbehaltlich der Erlassung einer Verordnung gemäß § 34 Abs. 2 sind zuständig 
1.  die Stipendienstelle in Wien für Studierende an Einrichtungen in Burgenland, Niederösterreich und 

Wien, 
2.  die Stipendienstelle in Graz für Studierende an Einrichtungen in der Steiermark, 
3.  die Stipendienstelle in Innsbruck für Studierende an Einrichtungen in Tirol und Vorarlberg, 
4.  die Stipendienstelle in Linz für Studierende an Einrichtungen in Oberösterreich, 
5.  die Stipendienstelle in Salzburg für Studierende an Einrichtungen in Salzburg und 
6.  die Stipendienstelle in Klagenfurt für Studierende an Einrichtungen in Kärnten. 

 
Senate der Studienbeihilfenbehörde 

 
§ 37. (1) Senate der Studienbeihilfenbehörde entscheiden über Vorstellungen. 
(2) Bei jeder Stipendienstelle ist mindestens ein Senat einzurichten, der für Studierende aller zum örtlichen 

Wirkungsbereich der Stipendienstelle gehörenden Ausbildungseinrichtungen zuständig ist.  
(3) Die Senate haben eine Funktionsperiode von zwei Jahren. 

 
Zusammensetzung der Senate 

 
§ 38. (1) Die Senate bestehen jeweils aus einer rechtskundigen Lehrperson der in § 3 Abs. 1 genannten Aus-

bildungseinrichtungen, zwei Studierenden der in § 3 Abs. 1 genannten Ausbildungseinrichtungen und einem 
Bediensteten der Studienbeihilfenbehörde.  

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Senate bestellt der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, nach Anhörung der Rektoren (Leiter) der in § 3 Abs. 1 genannten Ausbildungseinrichtungen, der 
Vorsitzenden der Universitätsvertretungen der Hochschülerschaften, des Vorsitzenden der Österreichischen 
Hochschülerschaft und des Leiters der Studienbeihilfenbehörde. Steht keine ausreichende Zahl rechtskundiger 
Lehrpersonen zur Verfügung, so sind andere rechtskundige Bedienstete der jeweiligen Ausbildungseinrichtung 
zu bestellen. 

(3) Ersatzmitglieder aus dem Kreis der rechtskundigen Lehrpersonen und Studierenden der in § 3 Abs. 1 Z 
8 genannten Ausbildungseinrichtungen bestellt der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen. 

(4) Vorsitzender des Senates ist das rechtskundige Mitglied. Diesem gebührt ein Sitzungsgeld, das durch 
Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter Berücksichtigung der zeitlichen 
Belastung festzulegen ist, und der Ersatz des durch die Sitzungen verursachten Baraufwandes.  

 
 

8. Abschnitt 
Verfahren 

 
Anträge 

 
§ 39. (1) Studienbeihilfen werden auf Antrag zuerkannt. Der Antrag gilt für die wiederholte Zuerkennung 

von Studienbeihilfe während des gesamten weiteren Studiums, sofern seit dem Antrag ununterbrochen An-
spruch auf Studienbeihilfe besteht. 

(2) Anträge sind im Wintersemester in der Zeit vom 20. September bis 15. Dezember und im Sommersemes-
ter in der Zeit vom 20. Februar bis 15. Mai zu stellen. An medizinisch-technischen Akademien und Hebammen-
akademien, deren Ausbildungsjahr bis spätestens 30. April beginnt, sind Anträge in der Zeit vom 20. Februar 
bis 15. Mai, ansonsten in der Zeit vom  
20. September bis 15. Dezember zu stellen. Innerhalb der Antragsfrist eingebrachte Anträge bewirken eine Zu-
erkennung der Studienbeihilfe ab Beginn des Auszahlungszeitraumes des jeweiligen Semesters (des Ausbildungs-
jahres), außer wenn der Antragsteller die Zuerkennung ab einem späteren Monat beantragt. Nach Ende der 
Antragsfrist eingebrachte Anträge bewirken die Zuerkennung der Studienbeihilfe erst ab dem der Antragstel-
lung folgenden Monat. Vor Beginn der Antragsfrist eingebrachte Anträge gelten ab dem ersten Tag der Frist 
eingebracht. Anträge sind auch dann rechtzeitig eingebracht, wenn sie nachweislich spätestens am letzten Tag 
der Frist zur Post gegeben wurden. 



(3) Die Anträge sind bei der zuständigen Stipendienstelle einzubringen. Studierende an medizinisch-
technischen Akademien und Hebammenakademien können Anträge auch bei der Direktion der besuchten Lehr-
anstalt einbringen. 

(4) Für die Anträge sind Formblätter zu verwenden, die von der Studienbeihilfenbehörde auch elektronisch 
zur Verfügung zu stellen sind. Die Formblätter haben Hinweise auf die gemäß § 40 vorzunehmende Datenüber-
mittlung zu enthalten. 

(5) Studierende haben für die Erledigung ihres Antrages die maßgeblichen Familien- und Einkommensver-
hältnisse und die sonst für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Informationen wahrheitsgemäß 
und vollständig anzugeben, sofern diese nicht von der Studienbeihilfenbehörde automationsunterstützt ermittelt 
werden. Anträge auf Studienbeihilfe können auch im elektronischen Verfahren eingebracht werden. Der für die 
Studienbeihilfenbehörde zuständige Bundesminister hat den Beginn und die Durchführung dieser Form der 
Antragstellung nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Möglichkeiten unter Verwendung sicherer 
elektronischer Signaturen nach dem Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999, durch Verordnung zu bestimmen. 

(6) Die für die Beurteilung des Anspruches erforderlichen Nachweise sind anzuschließen. Wenn dafür 
Formblätter bestehen, sind diese zu verwenden. 

(7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe geltenden Bestimmungen sind auch auf Anträge auf Abänderung ei-
ner zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. Die Abänderung wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitrau-
mes wirksam, sofern der Antrag innerhalb der Antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem auf den Antrag folgen-
den Monatsersten.  

(8) Gegen die Versäumung der Antragsfrist ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-
mäß § 71 AVG zulässig. 

 
 

Nachweispflichten 
 
§ 40. (1) Personen, deren Einkommen zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen ist, haben 

dem Beihilfenwerber die erforderlichen Nachweise zur Verfügung zu stellen oder auf Verlangen den im Stu-
dienbeihilfenverfahren tätigen Behörden die für den Anspruch auf Studienbeihilfe bedeutsamen Umstände be-
kannt zu geben. Ist dem Studierenden die Beibringung der notwendigen Unterlagen nicht möglich oder nicht 
zumutbar, sind sie auf seinen Antrag von der Studienbeihilfenbehörde beizuschaffen. Die Sozialversicherungs-
träger haben über Ersuchen den im Studienbeihilfenverfahren tätigen Behörden im Einzelfall die Ver-
sicherungsverhältnisse und deren Dauer sowie die Sozialversicherungsnummer von Personen, deren Einkommen 
zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen sind, bekannt zu geben, längstens jedoch aus den letzten 
beiden vollen Kalenderjahren vor Antragstellung. Den Trägern der Sozialversicherung ist auf Anfrage in Ange-
legenheiten der freiwilligen Selbstversicherung von Studierenden die Tatsache der gewährten Studienbeihilfe 
von der Studienbeihilfenbehörde mitzuteilen. 

(2) Arbeitgeber, bezugsliquidierende und sonstige Stellen, die Beträge im Sinne der §§ 8 und 9 anweisen, 
haben alle Angaben, die zur Feststellung der sozialen Bedürftigkeit notwendig sind, binnen vier Wochen mitzu-
teilen. Diese und die gemäß Abs. 1 bescheidmäßig festgestellten Verpflichtungen können von den Vollstre-
ckungsbehörden nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53, erzwungen werden. 

(3) Die Abgabenbehörden haben für Personen, deren Einkommen und Vermögen zur Beurteilung der sozia-
len Bedürftigkeit heranzuziehen sind, im Rahmen ihres Wirkungsbereiches im Ermittlungsverfahren festgestell-
te und für die Abgabenfestsetzung bedeutsame Daten über Anfrage den im Studienbeihilfenverfahren tätigen 
Behörden bekannt zu geben, wenn der Beihilfenwerber seiner Mitwirkungsverpflichtung im Verfahren vor der 
Studienbeihilfenbehörde nicht oder nicht ausreichend nachgekommen ist. Die abgabenrechtliche Geheimhal-
tungspflicht des § 48a BAO gilt sinngemäß. Die Auskunftspflicht der Abgabenbehörden erstreckt sich nicht auf 
Daten, die aus Abgabenbescheiden ersichtlich sind, wenn diese Bescheide der Studienbeihilfenbehörde vorliegen. 

(4) Offenlegungen, Meldungen und Nachweise nach diesem Bundesgesetz müssen vollständig und wahr-
heitsgetreu erfolgen. 

(5) Im Verfahren zur Gewährung von Förderungsmaßnahmen nach dem Studienförderungsgesetz ist die 
Studienbeihilfenbehörde berechtigt, die hiefür notwendigen personenbezogenen Daten der Personen, deren Ein-
kommen zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen ist, automationsunterstützt zu ermitteln und 
zu verarbeiten. Das sind folgende Daten: 

11.  Name, Titel, Anschrift und Telefonnummer, 
12.  Geburtsdatum und Versicherungsnummer gemäß § 31 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
13.  Staatsbürgerschaft, 
14.  Familienstand und Geschlecht, 
15.  Beruf bzw. Tätigkeit, 
16.  Name und Anschrift des Dienstgebers, 
17.  die für die Ermittlung der Studienbeihilfe erforderlichen Daten des Einkommens im Sinne des § 8 Abs. 

1, 



18.  Studiennachweise und Zeitpunkt des Studienabschlusses des Beihilfenwerbers, 
19.  Bank und Kontonummer des Beihilfenwerbers, 
10.  Gewährung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag, 
11.  das Bestehen einer Selbstversicherung in der Krankenversicherung, 
12.  das Bestehen einer Angehörigeneigenschaft gemäß § 123 ASVG. 

 (6) Die folgenden Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde auf Anfrage die zur Überprüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und in ihrem Bereich verfügbaren Daten über Einkommen nach die-
sem Bundesgesetz (§§ 8 bis 10), über den Bezug von Familienbeihilfe und über die Entrichtung des Studienbei-
trages, wenn möglich im automationsunterstützten Datenverkehr, zu übermitteln: 

1. die Abgabenbehörden des Bundes, 
2. die Träger der Sozialversicherung, 
3.  das Arbeitsmarktservice, 
4. die Bundessozialämter, 
5. das Bundesrechenzentrum. 

(7) Die im § 3 Abs. 1 genannten Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde auf Anfrage die zur Ü-
berprüfung der Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und in ihrem Bereich verfügbaren Daten über Stu-
diennachweise (§§ 20 bis 25a), über Fortsetzungsmeldungen bzw. Inskriptionen und über Studienabschlüsse, 
wenn möglich im automationsunterstützten Datenverkehr, zu übermitteln. 

(8) Die Beschreibung der Daten, der Beginn und die Durchführung des automationsunterstützten Datenver-
kehrs gemäß Abs. 6 und 7 sind vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit 
dem für die jeweilige Einrichtung zuständigen Bundesminister nach Maßgabe der technischen und organisatori-
schen Möglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen. 

(9) Der Studienbeihilfenbehörde sind Verknüpfungen der nach Abs. 5 bis 7 ermittelten Daten gestattet. 
 

Erledigung des Antrages 
 

§ 41. (1) Die Studienbeihilfe wird unbeschadet der Bestimmungen der §§ 49 und 50 für zwei Semester (ein 
Ausbildungsjahr) zuerkannt. 

(2) Über Anträge ist von der Studienbeihilfenbehörde ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen 
drei Monaten zu entscheiden. Der Fristenlauf beginnt mit dem Tag, an dem der Antrag bei der zuständigen Sti-
pendienstelle vollständig eingelangt ist. 

(3) Auf Grund des vorgelegten Formularantrages ist ohne weiteres Ermittlungsverfahren unter zweckmäßi-
ger Verwendung moderner technischer Hilfsmittel, insbesondere der automationsunterstützten Datenverarbei-
tung, mit Bescheid zu entscheiden. 

(4) Unrichtigkeiten in Bescheiden, die durch die unrichtige oder unvollständige Übermittlung von Daten 
gemäß § 40 Abs. 5 bewirkt wurden, kann die Studienbeihilfenbehörde jederzeit von Amts wegen berichtigen. 

(5) Nach Ablauf des Zuerkennungszeitraumes gemäß Abs. 1 ist auf Grund des letzten Antrages (§ 39 Abs. 1 
zweiter Satz) der Anspruch neu zu beurteilen, wenn seit dem letzten Antrag ununterbrochen Anspruch auf Stu-
dienbeihilfe oder Studienzuschuss bestand; andernfalls ist ein neuer Antrag einzubringen. Der Bescheid ist bin-
nen sechs Wochen ab Vollständigkeit der für die Erledigung erforderlichen Daten zu erlassen. Als maßgeblicher 
Zeitpunkt im Sinne der §§ 1 Abs. 4, 7 Abs. 2 und 41 Abs. 2 gilt im Wintersemester der 1. Oktober, im Sommer-
semester der 1. März. Wenn sämtliche für die Erlassung eines neuerlichen Bescheides erforderlichen Daten vor-
liegen, kann der Bescheid bereits vor dem 1. Oktober erlassen werden. 

(6) Die Studienbeihilfenbehörde hat sich beim schriftlichen Verkehr mit den Studierenden nach Möglichkeit 
moderner Kommunikationstechnologien, insbesondere der automationsunterstützten Datenübertragung zu be-
dienen. 

 
 

Vorstellung 
 

§ 42. Gegen Bescheide der Studienbeihilfenbehörde kann die Partei binnen zwei Wochen wegen behaupteter 
Rechtswidrigkeit Vorstellung erheben. 

 
 

Vorentscheidung über die Vorstellung 
 
§ 43. Die Studienbeihilfenbehörde kann ohne Befassung des zuständigen Senates auf Grund einer Vorstel-

lung und allfälliger weiterer Ermittlungen binnen zwei Monaten den von ihr erlassenen Bescheid nach jeder 
Richtung abändern, ergänzen oder aufheben. 

 



 
Vorlageantrag gegen die Vorentscheidung 

 
§ 44. Gegen eine Vorentscheidung über die Vorstellung kann die Partei binnen zwei Wochen den Antrag 

stellen, dass die Vorstellung dem Senat zur Entscheidung vorgelegt wird. In der Vorentscheidung ist auf die 
Möglichkeit eines solchen Vorlageantrages hinzuweisen. 

 
 
 

Entscheidung des Senates 
 
§ 45. (1) Der Senat der Studienbeihilfenbehörde hat zu entscheiden 
1.  über Vorstellungen, über die keine Vorentscheidung erfolgt ist, sowie 
2.  über Vorlageanträge gegen eine Vorentscheidung. 
(2) Der Senat ist beschlussfähig, wenn außer dem rechtskundigen Mitglied (Ersatzmitglied) ein weiteres Mitglied 

oder Ersatzmitglied anwesend ist und alle Mitglieder mindestens eine Woche vor der Sitzung eingeladen wurden. Der 
Senat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Auf Beschluss des Senates sind auch Abstimmungen im Umlaufweg zulässig. 

(3) Über die Beratung und Abstimmung des Senates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden 
und vom Schriftführer zu unterfertigen ist. Kein Mitglied darf die Abgabe der Stimme über eine zur Beschlussfassung 
gestellte Frage verweigern. Das Beratungs- und Abstimmungsprotokoll ist, wenn eine mündliche Verhandlung stattge-
funden hat, von der hierüber aufgenommenen Niederschrift zu trennen. 

 
 
 

Berufung gegen die Senatsentscheidung 
 

§ 46. (1) Für Berufungen gegen Bescheide des Senates der Studienbeihilfenbehörde sind zuständig: 
1. der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung für Studierende an Universitäten, Universitäten der 

Künste, Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten, von Fachhochschul-Studiengängen sowie für 
die in § 5 Abs. 1 und 2 genannten Studierenden; 

2. die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur für Studierende an Pädagogischen Hochschulen; 
3. der Landesschulrat für Studierende an Konservatorien; 
4. der Landeshauptmann für Studierende an medizinisch-technischen Akademien und an Hebammenaka-

demien. 
(2) Der § 64a AVG (Berufungsvorentscheidung) ist nicht anzuwenden. 
(3) Gegen Berufungsbescheide ist kein weiteres ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
 
 

9. Abschnitt 
Bezug der Studienbeihilfe 

 
Auszahlungstermine 

 
§ 47. (1) Die Studienbeihilfe ist unbeschadet der Bestimmung des § 39 Abs. 2 jeweils durch zwölf Monate 

auszuzahlen, und zwar im Wintersemester von September bis Februar und im Sommersemester von März bis 
August, sofern der Anspruch nicht vorher erloschen ist oder ruht. Studierende an Fachhochschul-Studiengängen 
ist die Studienbeihilfe für das Studienjahr von September bis August auszubezahlen, Studierenden an medizi-
nisch-technischen Akademien und an Hebammenakademien ab dem Monat, in dem das Ausbildungsjahr be-
ginnt. 

(2) Für jeden Monat gebührt höchstens ein Studienbeihilfenbetrag. 
(3) Die Anweisung von Studienbeihilfen hat im bargeldlosen Zahlungsverkehr zu erfolgen. 
 
 

Nachweise 
 

§ 48. (1) Studierende, die in den ersten beiden insgesamt inskribierten Semestern (im ersten Ausbildungs-
jahr), in den ersten beiden Semestern eines Magisterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines Dokto-
ratsstudiums Studienbeihilfe bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite Semester folgen-
den Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Nachweise über ihren Studienerfolg vorzulegen. Dies gilt auch für Studierende, die 
erstmals im zweiten inskribierten Semester Studienbeihilfe bezogen haben. 

 (2) Die Nachweise gemäß Abs. 1 müssen zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung wenigstens das 
halbe Stundenausmaß jener Nachweise umfassen, die für den weiteren Bezug von Studienbeihilfe gefordert wer-



den. Studierende an medizinisch-technischen Akademien und an Hebammenakademien haben stattdessen eine 
Bestätigung der Direktion über die erfolgreiche Ablegung wenigstens der Hälfte der vorgeschriebenen Einzel-
prüfungen vorzulegen. 

(3) Studierende, die im ersten Semester Studienbeihilfe bezogen haben und danach nicht weiter inskribieren 
oder das Studium nicht unmittelbar fortsetzen, haben zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung in der auf 
das erste Semester folgenden Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Studiennachweise über Prüfungen und Lehrveranstal-
tungen aus Pflicht- und Wahlfächern ihres Studiums im Umfang von sieben ECTS-Punkten oder vier Semester-
stunden vorzulegen. 

(4) Bezieher von Studienbeihilfe haben der Studienbeihilfenbehörde binnen zwei Wochen nach Kenntnis je-
den Sachverhalt zu melden, der ein Ruhen, eine Verminderung oder ein Erlöschen ihres Anspruches auf Stu-
dienbeihilfe zur Folge hat. 

 
 

Ruhen des Anspruches 
 

§ 49. (1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während der Semester, in denen Studierende nicht grund-
sätzlich im vollen Umfang zum Studien- und Prüfungsbetrieb zugelassen sind (§ 3 Abs. 6), und während der 
vollen Monate, in denen sie am Studium überwiegend behindert sind oder durch mehr als zwei Wochen den 
Präsenz- oder Zivildienst leisten. Abweichend davon tritt trotz Nichtvorliegens einer Fortsetzungsmeldung kein 
Ruhen des Anspruches ein, wenn Studierende innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nachfrist für 
die Fortsetzungsmeldung ihr Studium abschließen. 

 (2) Der Anspruch ruht nicht während eines Studiums an einer Universität oder Hochschule künstlerischer 
Richtung im Ausland in der Dauer von höchstens vier Semestern sowie während eines Studiums an einer Fach-
hochschule oder an einer der Akademie gleichwertigen Einrichtung im Ausland in der Dauer von höchstens zwei 
Semestern. 

(3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem die Be-
messungsgrundlage des Studierenden 8 000 Euro übersteigt. Einkünfte des Studierenden in Monaten, für die 
keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, bleiben dabei außer Betracht. 

 

 
Erlöschen des Anspruches 

 
§ 50. (1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit Ende des Monats, in dem der Studierende 
1.  verstorben ist oder 
2.  die österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat oder 
3.  das Studium abbricht oder 
4.  die letzte in den Studienvorschriften vorgesehene Prüfung seines Studiums, für das er Studienbeihilfe be-

zieht, abgelegt hat. 
(2) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit dem Ende des letzten Monats jenes Semesters (halben 

Ausbildungsjahres), 
1. mit dem die Anspruchsdauer für den Studienabschnitt endet, sofern nicht innerhalb der Antragsfrist des 

folgenden Semesters der Studienabschnitt abgeschlossen wird; 
2. für das der Studierende keinen Studiennachweis gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 vorgelegt hat oder 
3. nach dem der Studierende ein anderes Studium aufnimmt; dies gilt auch für den Wechsel der in § 3 

Abs. 1 genannten Einrichtungen; das Erlöschen tritt nicht ein, wenn die Voraussetzungen für den An-
spruch auf Studienbeihilfe zum Zeitpunkt des Studienwechsels vorliegen. 

(3) Bei Studierenden an medizinisch-technischen Akademien erlischt der Anspruch auf Studienbeihilfe mit 
Ende des Monats, in dem der Studierende gemäß § 17a Abs. 3 MTD-Gesetz vom weiteren Besuch der medizi-
nisch-technischen Akademie ausgeschlossen wurde. 

 (4) Bei Studierenden an Hebammenakademien erlischt der Anspruch auf Studienbeihilfe mit Ende des Mo-
nats, in dem der Studierende gemäß § 31 Abs. 1 HebG vom weiteren Besuch der Hebammenakademie ausge-
schlossen wurde. 

 (5) Bei Studierenden an Fachhochschul-Studiengängen erlischt der Anspruch auf Studienbeihilfe mit Ende 
des Monats, in dem ein vorgeschriebenes Berufspraktikum negativ beurteilt wurde oder in dem der Studierende 
vom weiteren Besuch des Fachhochschul-Studienganges ausgeschlossen wurde. 

(6) Bei Studierenden eines Bakkalaureatsstudiums erlischt der Anspruch gemäß Abs. 1 Z 4 nicht, wenn 
1. für ein unmittelbar anschließendes Magisterstudium Studienbeihilfe bezogen wird und 
2. aus den ersten beiden Semestern des Magisterstudiums der gemäß § 48 Abs. 2 erforderliche Studienerfolg 

nachgewiesen wird. 
 
 



Rückzahlung 
 
§ 51. (1) Studierende haben zurückzuzahlen: 
1.  Studienbeihilfenbeträge, deren Zuerkennung erschlichen wurde; 
2.  Studienbeihilfenbeträge, deren Zuerkennung durch unvollständige oder unwahre Angaben bewirkt wur-

de; 
3.  Studienbeihilfenbeträge, die nach dem Eintritt eines gesetzlichen Erlöschensgrundes oder während des 

Ruhens des Anspruches ausbezahlt wurden; 
4.  Studienbeihilfenbeträge, für deren Auszahlung die Voraussetzung durch eine nachträgliche Abänderung 

des Bewilligungsbescheides weggefallen ist; 
5.  den gesamten Betrag der erhaltenen Studienbeihilfe, der in den ersten beiden Semestern insgesamt, in 

den ersten beiden Semestern eines Magisterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines Dokto-
ratsstudiums bezogen wurde, wenn nicht wenigstens Studiennachweise in dem in § 48 Abs. 2 festgelegten 
Ausmaß vorgelegt werden; 

6.  den gesamten Betrag der im ersten Semester bezogenen Studienbeihilfe, wenn nach einem Studienab-
bruch oder einer Studienunterbrechung nicht wenigstens Studiennachweise in dem in § 48 Abs. 3 festge-
legten Ausmaß vorgelegt werden. 

(2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenanspruchs ist die Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzurech-
nen. Der monatlich durch Aufrechnung einbehaltene Betrag darf 50 % der monatlich zustehenden Studienbei-
hilfe nicht übersteigen. Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des Bescheides über die Rückzahlungsver-
pflichtung zulässig. Ist eine Aufrechnung nicht möglich, so kann die Schuld bis zu zwei Jahren gestundet und 
auch die Rückzahlung in Teilbeträgen von nicht mehr als 36 Monatsraten mindestens in der Höhe von 70 Euro 
monatlich gestattet werden. 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 ist die Rückforderung auf 180 Euro zu verringern, wenn der Studierende 
1.  sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften Semesters ab Studienbeginn 

wieder einen günstigen Studienerfolg nachweist oder 
2.  die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen Studiennachweise zwar innerhalb der 

für die Vorlage vorgesehenen Frist erworben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 
(4) Die Begünstigungen der Abs. 2 und 3 gelten nicht für den Fall der Erschleichung. In diesem Fall sind die 

empfangenen Beträge ab deren Erhalt mit 8 % zu verzinsen und zwei Wochen nach Rechtskraft des Bescheides 
zur Rückzahlung fällig. Personen, die durch vorsätzliche Verletzung der Offenlegungs- und Wahrheitspflicht 
gemäß § 40 Abs. 4 an der Erschleichung teilgenommen haben, haften mit dem zur Rückzahlung verpflichteten 
Studierenden als Gesamtschuldner. 

(5) Rückzahlungsansprüche verjähren in drei Jahren, wenn nicht vor Ablauf dieser Frist ein Rückzah-
lungsbescheid ergeht. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte gesetzlich nicht gebüh-
rende Studienbeihilfenrate ausgezahlt wurde. Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange sich der 
Rückzahlungsverpflichtete im Ausland aufhält. 

(6) Zahlungsverpflichtungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft des Bescheides über die 
Rückzahlung geleistet wurden, sind ab Rechtskraft des Rückzahlungsbescheides mit 4 % zu verzinsen. Mit der 
Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene Rückzahlungsbescheide sind Exekutionstitel. Im Exekutionsverfah-
ren wegen der im vorigen Satz genannten Titel wird der Bund von der Finanzprokuratur vertreten, die die Ein-
treibung unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen kann. Die Kosten des Einschreitens der Finanzpro-
kuratur sind vom rückzahlungspflichtigen Studierenden zu ersetzen. 

 
 

III. HAUPTSTÜCK 
SONSTIGE STUDIENFÖRDERUNGSMASSNAHMEN 

 
1. Abschnitt 

Ergänzende Förderungen 
 

Fahrtkostenzuschuss 
 

§ 52. (1) Fahrtkostenzuschüsse dienen zur Unterstützung von Studienbeihilfenbeziehern bei der Finanzie-
rung von Fahrtkosten, die zur Absolvierung des Studiums notwendig sind. 

(2) Fahrtkostenzuschüsse werden vom zuständigen Bundesminister im Rahmen der Privatwirtschaftsver-
waltung in pauschalierter Form zuerkannt. 

(3) Für Fahrtkostenzuschüsse ist im Bereich jedes Bundesministeriums jährlich ein Betrag von 4,5 % der im 
letzten Kalenderjahr jeweils für die Studienförderung aufgewendeten Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 
 



Versicherungskostenbeitrag 
 

§ 52a. (1) Studienbeihilfenbezieher haben für jeden Monat, für den eine begünstigte Selbstversicherung in 
der Krankenversicherung gemäß § 76 Abs. 1 ASVG besteht, ab dem auf die Vollendung des 27. Lebensjahres 
folgenden Monat Anspruch auf einen Versicherungskostenbeitrag in Höhe von monatlich 19 Euro (jährlich 228 
Euro). 

(2) Der Versicherungskostenbeitrag wird von der Studienbeihilfenbehörde nach Ablauf des Zuerkennungs-
zeitraumes ausbezahlt, ohne dass es eines eigenen Antrages bedarf. 

(3) Für das Erlöschen und für die Rückzahlung des Versicherungskostenbeitrages sind die §§ 50 und 51 an-
zuwenden. 

 
 

Studienabschluss-Stipendien 
 
§ 52b. (1) Studienabschluss-Stipendien dienen der Förderung von Studierenden, die sich in der Abschlussphase 

ihres Studiums befinden. Die Höhe der Studienabschluss-Stipendien beträgt zwischen 500 und 1 090 Euro monatlich. 
Die Auszahlung des Studienabschluss-Stipendiums erfolgt durch höchstens achtzehn Monate. 

 (2) Studienabschluss-Stipendien werden von der Studienbeihilfenbehörde nach Richtlinien der zuständigen Bun-
desminister im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung zuerkannt. Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

 (3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Studierende jedenfalls 
1.  voraussichtlich das Studium längstens innerhalb von achtzehn Monaten ab Zuerkennung des Studienab-

schluss-Stipendiums abschließen wird, 
2. noch kein Studium und auch keine andere gleichwertige Ausbildung mit Ausnahme eines Bachelorstudiums 

abgeschlossen hat, 
3.  zum Zeitpunkt der Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums das 41. Lebensjahr noch nicht überschrit-

ten hat, 
4.  in den letzten vier Jahren vor Gewährung des Studienabschluss-Stipendiums mindestens drei volle Jahre zu-

mindest halbbeschäftigt war oder ein diesem Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen erzielt hat, 
wobei Schutzfristen gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, oder 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften sowie Kindererziehungszeiten während eines Karenzurlau-
bes gemäß den §§ 15 ff. MSchG, §§ 2 ff. des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBl. Nr. 651/1989, oder 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften im vollen Ausmaß zu berücksichtigen sind, 

5.  in den letzten vier Jahren vor Gewährung des Studienabschluss-Stipendiums keine Studienbeihilfe bezogen 
hat, 

6.  ab Gewährung des Studienabschluss-Stipendiums jede Berufstätigkeit aufgibt, 
7.  bisher noch kein Studienabschluss-Stipendium erhalten hat. 

 (4) Weist der Studierende nicht innerhalb von sechs Monaten nach der letzten Auszahlung eines Studienab-
schluss-Stipendiums den Abschluss des geförderten Studiums nach, hat die Studienbeihilfenbehörde den ausbezahlten 
Betrag mit Bescheid zurückzufordern. Die Nachweisfrist verlängert sich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im 
Sinne des § 19 Abs. 2. § 51 Abs. 3 Z 2 ist sinngemäß anzuwenden. Erzielt ein Studierender neben dem Bezug eines 
Studienabschluss-Stipendiums Einkommen aus Berufstätigkeit, hat die Studienbeihilfenbehörde für den jeweiligen 
Monat das Studienabschluss-Stipendium mit Bescheid zurückzufordern. 

(5) Gegen einen Bescheid, mit dem die Rückforderung ausgesprochen wurde, ist eine Vorstellung gemäß § 42 zu-
lässig. Über Berufungen gegen Bescheide des Senates entscheiden die unabhängigen Verwaltungssenate in den Län-
dern. 

(6) Für Studienabschluss-Stipendien ist im Bereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur jährlich ein Betrag von 2% der im letzten Kalenderjahr jeweils für die Studienförderung aufgewendeten Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 

Studienzuschuss 
 

§ 52c. (1) Der Studienzuschuss ist eine Förderung zur Tragung des allgemeinen Studienbeitrages oder einer 
vergleichbaren Studiengebühr an Bildungseinrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 oder gleichgestellten Bildungseinrich-
tungen. 

(2) Für Studienbeihilfenbezieher, die einen Studienbeitrag entrichtet haben, besteht Anspruch auf einen 
Studienzuschuss. Die Höhe des Studienzuschusses entspricht dem jeweils entrichteten Studienbeitrag für zwei 
Semester, höchstens jedoch dem allgemeinen Studienbeitrag gemäß § 91 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 für 
zwei Semester. 

(3) Für ordentliche Studierende an Bildungseinrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 oder gleichgestellten Bildungs-
einrichtungen, die einen Studienbeitrag entrichten müssen und keinen Anspruch auf Studienbeihilfe haben, be-
steht Anspruch auf einen Studienzuschuss, wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen für die Studienbeihilfe 



gemäß § 6 Z 2 bis 4 StudFG erfüllen und die Entrichtung des Studienbeitrages im jeweiligen Semester nachge-
wiesen haben. 

(4) Der Höchstbetrag des Studienzuschusses für Studierende, die keinen Anspruch auf Studienbeihilfe ha-
ben, richtet sich nach Abs. 2. Er vermindert sich jedoch um jenen Betrag, der gemäß § 30 Abs. 2 Z 1 bis 5 die 
jährlich jeweils mögliche Höchststudienbeihilfe um mehr als 600 Euro übersteigt. Der sich so ergebende Betrag 
ist auf ganze Euro zu runden. Wenn der so errechnete jährliche Studienzuschuss 60 Euro unterschreitet, besteht 
kein Anspruch auf einen Studienzuschuss. 

(5) Der Studienzuschuss ist gemeinsam mit der Studienbeihilfe zu beantragen. 
(6) Der Studienzuschuss ist jährlich zweimal jeweils zur Hälfte im Wintersemester und im Sommersemester 

auszuzahlen. 
(7) Für das Ruhen, das Erlöschen und für die Rückzahlung des Studienzuschusses sind die §§ 49, 50 und 51 

anzuwenden. 
 

Refundierung der Studienbeiträge 
 

§ 52d. (1) Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung die Refundie-
rung von Studienbeiträgen anhand von Richtlinien an Studierende vorsehen, die gemeinnützige Tätigkeiten zur 
pädagogischen Unterstützung im Bildungsbereich (Mentoring) im Ausmaß von 60 Stunden pro Semester geleis-
tet haben. Die Richtlinien sind vom Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, 
hinsichtlich Studierender an Pädagogischen Hochschulen jedoch vom Bundesminister oder der Bundesministe-
rin für Unterricht, Kunst und Kultur zu erlassen. Die Refundierung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass 
die Studierenden nicht in anderer Form von der Tragung der Studienbeiträge entlastet werden. 

(2) Die Refundierung der Studienbeiträge ist nicht als Entgelt im Sinne des Arbeitsvertragsrechts und des 
Sozialversicherungsrechts und nicht als Einnahme im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1998 zu qualifizieren. 
Die auf Grund dieses Vertrages ausgeübte Tätigkeit (Mentoring) unterliegt nicht dem Ausländerbeschäftigungs-
gesetz, BGBl. Nr. 218/1975 (AuslBG) und dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 422/1974 (ArbVG). Die Tä-
tigkeit zur Vermittlung von Studierenden an Einrichtungen, an denen die soziale Aktivität geleistet wird, gilt 
nicht als Arbeitsvermittlung im Sinne des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1963 (AMFG). In der 
Unfallversicherung gemäß § 175 Abs. 4 und 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 76/2007, gelten als Arbeitsunfälle auch Unfäl-
le, die sich bei der ausgeübten Tätigkeit (Mentoring) sowie bei den Wegen von und zur Einrichtung, bei der diese 
Tätigkeit verrichtet wird, ereignen. 
 
 

2. Abschnitt 
Förderung von Auslandsstudien 

 
Studienbeihilfe während Auslandsstudien 

 
§ 53. (1) Studierende an Universitäten, Universitäten der Künste, Fachhochschul-Studiengängen (Fachhoch-

schulen) und Theologischen Lehranstalten haben während eines Auslandsstudiums in der Dauer von höchstens 
vier Semestern weiterhin Anspruch auf Studienbeihilfe. 

 (2) Studierende an Pädagogischen Hochschulen, an medizinisch-technischen Akademien und an Hebam-
menakademien haben während eines Auslandsstudiums in der Dauer von höchstens zwei Semestern weiterhin 
Anspruch auf Studienbeihilfe. 

 
 

Beihilfe für ein Auslandsstudium an Universitäten, Universitäten der Künste, Fachhochschul-Studiengängen 
(Fachhochschulen) und Theologischen Lehranstalten 

 
 § 54. (1) Zur Unterstützung von Studien an ausländischen Universitäten, Universitäten der Künste, Fach-

hochschulen und Forschungseinrichtungen haben Studierende, die an Universitäten, Universitäten der Künste, 
Fachhochschul-Studiengängen (Fachhochschulen) studieren, Anspruch auf Beihilfe für ein Auslandsstudium. 

 (2) Voraussetzung ist 
 1. die Ablegung einer Diplomprüfung oder eines Rigorosums oder, wenn das Studium nur aus einem Stu-

dienabschnitt besteht, die Inskription des mindestens dritten Semesters der jeweiligen Studienrichtung 
und 

 2. eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens drei Monaten. 
 
 



Anträge 
 
§ 55. Ein Antrag auf Gewährung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium ist längstens drei Monate nach En-

de des Auslandsstudiums einzubringen. Studierende haben 
1.  die voraussichtliche Dauer des Auslandsstudiums anzugeben, 
2.  das beabsichtigte Studienprogramm vorzulegen, 
3.  eine Bestätigung der zuständigen akademischen Behörde vorzulegen, dass auf Grund des Stu-

dienprogrammes die Gleichwertigkeit als Voraussetzung für die Anerkennung der Prüfungen gegeben ist 
(§ 59 UniStG) oder das Auslandsstudium zur Anfertigung einer Diplomarbeit oder Dissertation dient, 
und 

4.  dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschließen. 
 
 

Zuerkennung 
 
§ 56. (1) Die Höhe der Beihilfe für ein Auslandsstudium beträgt bis zu 582 Euro monatlich. Die Höhe der 

Beihilfe ist für die einzelnen Staaten vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur durch Verord-
nung festzusetzen. Dabei ist auf die durchschnittlichen Mehrkosten Bedacht zu nehmen, die sich aus der Le-
bensführung und dem Studium im Ausland ergeben. 

(2) Beihilfe für ein Auslandsstudium ist für höchstens insgesamt 20 Monate zu gewähren. 
(3) Die Beihilfe für ein Auslandsstudium wird monatlich ausbezahlt. 
(4) Innerhalb der nächsten nach Abschluss des Auslandsstudiums beginnenden Antragsfrist ist der Studien-

beihilfenbehörde ein Studienerfolgsnachweis über die im Ausland betriebenen Studien vorzulegen. Dieser Nach-
weis wird erbracht durch Bestätigungen der zuständigen akademischen Behörde über erfolgreich absolvierte 
Prüfungen und Lehrveranstaltungen oder über erfolgreich durchgeführte Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Anfertigung einer Diplomarbeit oder Dissertation. Das Ausmaß der über Lehrveranstaltungen abgelegten Prü-
fungen hat bei Auslandsstudien von höchstens fünf Monaten mindestens sechs Semesterstunden zu betragen, für 
Auslandsstudien von mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn Monaten mindestens zwölf Semesterstunden, für 
Auslandsstudien von mehr als zehn, aber nicht mehr als fünfzehn Monaten 18 Semesterstunden, ansonsten 24 
Semesterstunden. Wird dieser Studiennachweis nicht erbracht, ist die Beihilfe für ein Auslandsstudium zurück-
zuzahlen. Sofern im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (European Credit 
Transfer System – ECTS, 87/327/ EWG, Amtsblatt Nr. L 166 vom 5. Juni 1987, CELEX-Nr. 387D0327) den im 
Ausland absolvierten Studien ECTS-Anrechnungspunkte zugeteilt sind, kann der Studienerfolgsnachweis auch 
dadurch erbracht werden, dass für jeden Monat des Auslandsstudiums mindestens drei ECTS-
Anrechnungspunkte nachgewiesen werden. Die Frist für die Vorlage des Studienerfolgsnachweises über die im 
Ausland betriebenen Studien kann bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 erstreckt 
werden. 

(5) Der Anspruch auf Beihilfe für ein Auslandsstudium erlischt mit Ende des Monats, mit dem das Aus-
landsstudium abgebrochen wurde. Im Übrigen sind die Bestimmungen der §§ 50 und 51 anzuwenden. 

(6) Semester eines Auslandsstudiums, für die Studienbeihilfe oder eine Beihilfe für ein Auslandsstudium 
gewährt wurde, sind in die Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe einzurechnen. 

 
Beihilfe für ein Auslandsstudium an Pädagogischen Hochschulen und Akademien 

 
 § 56a. (1) Zur Unterstützung der Auslandsstudien von Studierenden an Pädagogischen Hochschulen, an 

medizinisch-technischen Akademien und an Hebammenakademien, die Studienbeihilfe beziehen, besteht An-
spruch auf Beihilfe für ein Auslandsstudium in der Dauer von höchstens insgesamt zwölf Monaten. 

 (2) Voraussetzung ist 
1.  die Absolvierung von mindestens zwei Semestern (einem Ausbildungsjahr) an der Ausbildungseinrich-

tung, 
2.  eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens einem Monat und 
3.  die Durchführung des Auslandsstudiums an einer der Ausbildungseinrichtung gleichwertigen Einrich-

tung. 
 (3) Der Antrag auf Gewährung der Beihilfe für ein Auslandsstudium hat eine Bestätigung der Leitung der 

Ausbildungseinrichtung über die Gleichwertigkeit des geplanten Auslandsstudiums zu enthalten. 
 (4) Sofern keine Bestätigung der Leitung über die erfolgreiche Absolvierung des Auslandsstudiums vorge-

legt wird, ist die bezogene Beihilfe für das Auslandsstudium zurückzuzahlen. 
 (5) Im Übrigen sind die Bestimmungen der §§ 55 und 56 anzuwenden. 
 
 

Reisekostenzuschüsse 



 
§ 56b. (1) Reisekostenzuschüsse dienen zur Unterstützung der notwendigen Reisekosten von Studienbeihil-

fenbeziehern, die ein Auslandsstudium betreiben. 
(2) Reisekostenzuschüsse werden vom zuständigen Bundesminister im Rahmen der Privatwirtschaftsver-

waltung in pauschalierter Form zuerkannt. 
 
 

Sprachstipendien 
 
§ 56c. (1) Sprachstipendien dienen zur Unterstützung von Studienbeihilfenbeziehern, die ein Auslandsstudium 

betreiben und zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium einen Sprachkurs absolvieren. 
(2) Sprachstipendien werden vom zuständigen Bundesminister im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung in 

pauschalierter Form zuerkannt. 
 
 

Mobilitätsstipendien 
 

§ 56d. (1) Mobilitätsstipendien dienen der Unterstützung von Studien, die zur Gänze an anerkannten Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen außerhalb Österreichs in Ländern des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz betrieben werden. 

(2) Mobilitätsstipendien werden von der Studienbeihilfenbehörde nach Richtlinien des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung zuerkannt. 

(3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Studierenden, die ein Mobilitätsstipendium beantragen, 
 1. die Hochschulreife in Österreich erworben haben, 
 2. den Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen mindestens fünf Jahre vor Aufnahme des Stu-

diums, für das ein Mobilitätsstipendium beantragt wird, in Österreich hatten und 
 3. noch keine andere Förderung nach diesem Bundesgesetz beantragt haben. 
(4) Die sonstigen Voraussetzungen entsprechen jenen für die Studienbeihilfe (§§ 6 bis 25). 
(5) Die Berechnung und die Zuerkennung der Mobilitätsstipendien erfolgt nach den Bestimmungen der 

§§ 26 bis 51 mit der Maßgabe, dass generell von einem Höchststipendium gemäß § 26 Abs. 2 Z 4 (Studienbeihilfe 
für auswärtige Studierende) auszugehen ist und andere Ausbildungsförderungen anzurechnen sind. Die Zuer-
kennung erfolgt im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung. 

 
3. Abschnitt 

Leistungsstipendien an Universitäten, Universitäten der Künste, 
Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-Studiengängen 

 
Förderungsziel 

 
§ 57. Leistungsstipendien an Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschul-Studiengängen und Theolo-

gischen Lehranstalten dienen zur Anerkennung hervorragender Studienleistungen. 
 
 

Zuweisung der Förderungsmittel 
 

§ 58. (1) Pro Studienjahr ist für Leistungsstipendien und Förderungsstipendien (§§ 63 ff.) an Universitäten, 
Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-Studiengängen insgesamt ein Betrag von 
5 % der im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung im letzten Kalenderjahr für die 
Studienförderung aufgewendeten Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 (2) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat durch Verordnung diese Budgetmittel auf 
die einzelnen Universitäten, Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-Studiengänge 
nach der Zahl der im abgelaufenen Studienjahr erfolgten Studienabschlüsse österreichischer Studierender auf-
zuteilen. Bei im Aufbau befindlichen Ausbildungen ist die voraussichtliche Zahl von Absolventinnen und Absol-
venten zu berücksichtigen. Der Betrag darf je Zuweisung 700 Euro nicht unterschreiten. 

 
 

Ausschreibung 
 

§ 59. (1) Leistungsstipendien sind für jedes Studienjahr durch das für studienrechtliche Angelegenheiten zu-
ständige Organ der Universität, sonst durch den Leiter der Bildungseinrichtung auszuschreiben. 



(2) In der Ausschreibung sind die Bewerbungsfristen, die zu erbringenden Studiennachweise und die Krite-
rien für die Auswahl der Stipendiaten genau anzuführen. 

(3) An Universitäten und Universitäten der Künste erfolgt die Ausschreibung im selbständigen Wirkungs-
bereich. 

(4) Die Ausschreibung ist dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu übermitteln. 
 
 
 

Voraussetzungen 
 
§ 60. (1) Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Leistungsstipendiums sind: 
1. die Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18) des jeweiligen Studienabschnittes unter Berücksichtigung all-

fälliger wichtiger Gründe (§ 19), 
2. ein Notendurchschnitt der zur Beurteilung herangezogenen Prüfungen, Lehrveranstaltungen und wissen-

schaftlichen Arbeiten von nicht schlechter als 2,0 und 
3. die Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen. 
(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen ist vom zuerkennenden Organ zu beurteilen. 

 
 

Zuerkennung 
 

§ 61. (1) Ein Leistungsstipendium darf die Höhe des Studienbeitrages gemäß § 91 des Universitätsgesetzes 
2002 für zwei Semester nicht unterschreiten und 1 500 Euro nicht überschreiten. 

(2) Die Zuerkennung der Leistungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf 
Grund von Bewerbungen der Studierenden. Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Die Zuerkennung der Leistungsstipendien erfolgt durch das für studienrechtliche Angelegenheiten zu-
ständige Organ der Universität, sonst durch den Leiter der Bildungseinrichtung nach Anhörung der an der Ein-
richtung bestehenden Vertretung der Studierenden. Bei Förderung wissenschaftlicher Arbeiten ist § 66 sinnge-
mäß anzuwenden. 

 (4) Die Bildungseinrichtungen haben eine Reihung der Bewerbungen zu veröffentlichen. Den Bewerberin-
nen und Bewerbern ist eine begründete Entscheidung über den Erfolg ihrer Bewerbung zu übermitteln. 

 (5) Die Bildungseinrichtungen haben dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur jähr-
lich einen Bericht über ihre Strategie bei der Leistungsförderung, die Auswahlkriterien sowie über die Zahl und 
Höhe der vergebenen Leistungsstipendien zu übermitteln. 

 
4. Abschnitt 

Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen 
 
§ 62. (1) Den Pädagogischen Hochschulen ist pro Studienjahr insgesamt ein Betrag von 2 % der im Bereich 

des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Budgetkapitel 12) im letzten Kalenderjahr für die 
Studienförderung aufgewendeten Mittel für Leistungsstipendien zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag dient  

1.  zur Anerkennung von hervorragenden Leistungen, die vom Studierenden innerhalb der letzten zwei Se-
mester des Studiums erbracht wurden, und 

2.  zur Unterstützung von Studierenden ordentlicher Studien bei der Anfertigung wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Arbeiten. 

(2) Die Budgetmittel sind durch Verordnung auf die einzelnen Hochschulen nach der Zahl der im abgelau-
fenen Studienjahr erfolgten Studienabschlüsse österreichischer Studierender aufzuteilen. 

(3) Die Zuerkennung der Leistungsstipendien erfolgt durch den Leiter der jeweiligen Anstalt nach Anhö-
rung der an der Anstalt bestehenden Vertretung der Studierenden. 

(4) Ein Leistungsstipendium darf 700 Euro nicht unterschreiten und 1 500 Euro nicht überschreiten.  
(5) Im Übrigen sind die §§ 59 bis 61 sinngemäß anzuwenden.  
 
 

5. Abschnitt 
Förderungsstipendien 

 
Förderungsziel 

 
§ 63. Förderungsstipendien dienen zur Förderung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten von Stu-

dierenden ordentlicher Studien an Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschul-Studiengängen und Theo-
logischen Lehranstalten. 



 
 

Zuweisung der Förderungsmittel 
 
§ 64. Die Zuweisung der Förderungsmittel erfolgt gemeinsam mit den Mitteln für Leistungsstipendien (§ 58) 

durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung. 
 
 
 

Ausschreibung 
 

§ 65. (1) Förderungsstipendien sind für jedes Studienjahr durch das für studienrechtliche Angelegenheiten 
zuständige Organ der Universität, sonst durch den Leiter der Bildungseinrichtung auszuschreiben. 

1. an Universitäten durch den Studiendekan, 
2. an Universitäten der Künste durch das oberste Kollegialorgan; an Universitäten der Künste, die nach 

dem KUOG eingerichtet sind, durch den Studiendekan, 
3. an Theologischen Lehranstalten durch den Leiter. 
(2) In der Ausschreibung sind die Studienleistungen, die mindestens erbracht werden müssen, und zumin-

dest ein Termin pro Semester, bis zu dem Bewerbungen um ein Förderungsstipendium abgegeben werden kön-
nen, anzuführen. 

 
 

Voraussetzungen 
 
§ 66. Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Förderungsstipendiums sind: 
1. eine Bewerbung des Studierenden um ein Förderungsstipendium zur Durchführung einer nicht abge-

schlossenen Arbeit samt einer Beschreibung der Arbeit, einer Kostenaufstellung und einem Finanzie-
rungsplan; 

2. die Vorlage mindestens eines Gutachtens eines im § 23 Abs. 1 lit. a UOG oder in § 19 Abs. 2 Z 1 UOG 
1993 genannten Universitätslehrers oder eines Hochschulprofessors zur Kostenaufstellung und darüber, 
ob der Studierende auf Grund der bisherigen Studienleistungen und seiner Vorschläge für die Durchfüh-
rung der Arbeit voraussichtlich in der Lage sein wird, die Arbeit mit überdurchschnittlichem Erfolg 
durchzuführen; 

3. die Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18) unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger Gründe (§ 19); 
4. die Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen. 
 
 

Zuerkennung 
 
§ 67. (1) Ein Förderungsstipendium darf für ein Studienjahr 700 Euro nicht unterschreiten und 3 600 Eu-

ro nicht überschreiten. Die Zuerkennung der Förderungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung. Auf die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

(2) Die Zuerkennung der Förderungsstipendien erfolgt durch das für studienrechtliche Angelegenheiten zu-
ständige Organ der Universität, sonst durch den Leiter der Bildungseinrichtung nach Anhörung der an der Ein-
richtung bestehenden Vertretung der Studierenden. 

 (3) Den Studierenden ist bei Zuerkennung des Förderungsstipendiums aufzutragen, nach Abschluss der ge-
förderten Arbeit dem zuerkennenden Kollegialorgan einen Bericht über die widmungsgemäße Verwendung des 
Förderungsstipendiums vorzulegen. In der Ausschreibung (§ 65) kann vorgesehen werden, dass bis zu 25 % des 
Förderungsstipendiums erst nach Vorlage des Berichts ausbezahlt werden. 

(4) Die Bewerber sind von der Entscheidung über ihre Bewerbung unverzüglich zu verständigen. 
(5) Die Bildungseinrichtungen haben dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die 

Ausschreibung der Förderungsstipendien sowie jährlich einen Bericht über ihre Förderungsstrategie, die Aus-
wahlkriterien sowie über die Zahl und Höhe der vergebenen Förderungsstipendien zu übermitteln. 
 

 
 

6. Abschnitt 
Studienunterstützungen 

 
§ 68. (1) Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung an Studierende sowie 

Absolventinnen und Absolventen ordentlicher Studien 
 1. zum Ausgleich sozialer Härten oder besonders schwieriger Studienbedingungen, 



 2. zur Unterstützung von Wohnkosten, 
 3. zur Förderung von Studien an grenznahen nichtösterreichischen Universitäten und an nichtösterreichischen 

Fernuniversitäten, 
 4. zur Förderung nach Maßgabe der Studienvorschriften besonderer Studienleistungen, 
 5. zur Förderung von Auslandsaufenthalten, 
 6. zur Förderung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten, 
 7. zur Förderung des Erwerbs von Berufspraxis, 
 8. zur Unterstützung bei der Finanzierung von Studienbeiträgen, 
 9. zur Förderung behinderter Studierender im Sinne des § 19 Abs. 3 Z 3 

Studienunterstützungen (Kostenzuschüsse, Sachzuwendungen) gewähren. Für zwei Semester darf eine Studienunter-
stützung 180 Euro nicht unterschreiten und den Betrag der höchstmöglichen Studienbeihilfe für diesen Zeitraum nicht 
überschreiten. 

 (2) Für Studienunterstützungen ist im Bereich jedes Bundesministeriums jährlich ein Betrag von mindestens 1 % 
der jeweiligen Aufwendungen des letzten Kalenderjahres für die Studienförderung zur Verfügung zu stellen. 

 
 

7. Abschnitt 
Psychologische Studentenberatung 

 
§ 68a. (1) Zur Unterstützung der Studienwahl und der Studientätigkeit können vom Bundesminister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur an jedem Hochschulstandort Psychologische Beratungsstellen für Studierende an Universitä-
ten, Kunsthochschulen, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-Studiengängen geschaffen werden. 

(2) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann durch Verordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen die Zuständigkeit dieser Stellen auf Studierende an me-
dizinisch-technischen Akademien und Hebammenakademien ausdehnen. 
 

IV. HAUPTSTÜCK 
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

 
Veröffentlichung im Hochschulbericht 

 
§ 69. Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat im Rahmen des Hochschulberichtes (§ 

18 Abs. 9 UOG) einen Bericht über die den Studierenden an den Universitäten und Universitäten der Künste 
zuerkannten Förderungen nach diesem Bundesgesetz zu veröffentlichen. 

 
Verfahren 

 
§ 70. Auf Verfahren über die Zuerkennung von Studienbeihilfe, Versicherungskostenbeitrag, Studienzu-

schuss und Beihilfe für Auslandsstudien ist das AVG anzuwenden, soweit die §§ 39 bis 46 nichts anderes 
bestimmen. 

 
 

Handlungsfähigkeit 
 
§ 71. In Studienförderungsangelegenheiten sind auch minderjährige Studierende handlungsfähig. 
 
 

Befreiung von Stempelgebühren und 
Bundesverwaltungsabgaben 

 
§ 72. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Schriften und die zum Nachweis der An-

spruchsvoraussetzungen erforderlichen Bestätigungen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabga-
ben befreit. 
 
 

Strafbestimmungen 
 

§ 73. (1) Wer wissentlich durch unwahre oder unvollständige Angaben eine Studienbeihilfe oder eine andere 
Förderungsmaßnahme nach diesem Bundesgesetz erlangt oder zu erlangen sucht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 
2 000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist. 



(2) Die durch die Verwaltungsübertretung oder eine gerichtlich strafbare Handlung erlangten Studienbei-
hilfen oder sonstigen Förderungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz sind zur Gänze zurückzuzahlen. Allfäl-
lige weitere Ansprüche auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz gehen für immer verloren. 

 
 

V. HAUPTSTÜCK 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND VOLLZIEHUNG 

 
Sonderbestimmungen für frühere Studienvorschriften 

 
§ 74. (1) An den Universitäten gelten für Studienrichtungen, für welche Studienpläne nach den Bestimmun-

gen des AHStG noch nicht erlassen wurden, abweichend von § 20 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes 
folgende Bestimmungen: 

1.  nach den ersten beiden Semestern ab Studienbeginn und nach den ersten beiden Semestern jeder Stu-
dienrichtung ist der Studienerfolg durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen aus den in der jeweiligen Studienordnung vorgeschriebenen Pflicht- und Wahlfächern nach-
zuweisen. Der Umfang des Nachweises beträgt 30 % des in der Studienordnung vorgesehenen mittleren 
Stundenrahmens an Pflicht- und Wahlfächern des ersten Studienabschnittes. Die sich dabei ergebende 
Stundenzahl ist entsprechend auf- bzw. abzurunden. 

2.  Eine Verordnung des Fakultätskollegiums (Universitätskollegiums) gemäß § 20 ist für die genannten 
Studienrichtungen nicht zu erlassen. 

(2) An der Akademie der bildenden Künste gilt für Studienrichtungen, für welche Studienpläne nach den 
Bestimmungen des KHStG noch nicht erlassen worden sind, sowie für jene Studierenden, die sich nicht gemäß § 
56 Abs. 1 KHStG den neuen Studienvorschriften unterwerfen, abweichend von § 21 dieses Bundesgesetzes fol-
gender Nachweis eines günstigen Studienerfolges: 

1.  in den ersten beiden Studiensemestern die Erbringung des Nachweises über die ordnungsgemäße Auf-
nahme an der Akademie; 

2.  in den folgenden Studienjahren eine von der zuständigen akademischen Behörde ausgestellte Bescheini-
gung über einen günstigen Studienerfolg. 

(3) An den Kunsthochschulen gilt für Studienrichtungen, für welche Studienpläne nach den Bestimmungen 
des KHStG noch nicht erlassen wurden sind, sowie für jene Studierende, die sich nicht gemäß § 56 Abs. 1 
KHStG den neuen Studienvorschriften unterwerfen, abweichend von § 21 dieses Bundesgesetzes folgender 
Nachweis eines günstigen Studienerfolges: 

1.  in den ersten beiden Studiensemestern die Erbringung des Nachweises über die ordnungsgemäße Auf-
nahme an der Kunsthochschule; 

2.  in den folgenden Studienjahren die Vorlage des letzten Studienzeugnisses, das unter Zugrundelegung ei-
ner fünfstufigen Notenskala im Hauptfach (in den Hauptfächern) keine schlechteren als die in Abs. 4 ge-
nannten Noten (Notendurchschnitt) und in den Nebenfächern keinen schlechteren als den in Abs. 5 ge-
nannten Notendurchschnitt aufweist. 

(4) Bei Studienrichtungen mit einem Hauptfach darf die Note im Hauptfach nicht schlechter als 2 sein. Bei 
Studienrichtungen mit zwei bis vier Hauptfächern darf der Notendurchschnitt in den Hauptfächern nicht 
schlechter als 2,5, bei Studienrichtungen mit mehr als vier Hauptfächern darf er nicht schlechter als 2,8 sein. 

(5) Ist die Zahl der Semesterwochenstunden aus allen vorgeschriebenen Nebenfächern nicht größer als acht, 
so darf der Notendurchschnitt aus diesen Nebenfächern nicht schlechter als 2,5 sein; ist die Zahl neun bis sech-
zehn, so darf der Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,7 sein; ist diese Zahl größer als sechzehn, so darf der 
Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,9 sein. Ist aber bei Studienrichtungen mit einem Hauptfach die Note im 
Hauptfach 1, so erhöhen sich die Obergrenzen für die genannten Notendurchschnitte aus allen vorgeschriebenen 
Nebenfächern von 2,5 auf 2,8, von 2,7 auf 2,9 und von 2,9 auf 3. 

(6) Der Studiennachweis gemäß Abs. 3 Z 2 ist nach dem zweiten, dem vierten, dem achten, dem zwölften 
und dem sechzehnten Semester zu erbringen. 

(7) Für Schüler, die Ausbildungen in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten nach dem Kranken-
pflegegesetz, BGBL. Nr. 102/1961, absolvieren, gelten hinsichtlich der Zuerkennung von Studienförderungs-
maßnahmen die Bestimmungen für Studierende an medizinisch-technischen Akademien. 

 

Übergangsbestimmungen 
 

§ 75. (1) Für die Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit auf Grund von Einkommen in den Kalenderjahren 
vor 1994 gelten die §§ 9, 10 und 11 Abs. 1 in der bis zum 31. August 1994 geltenden Fassung weiterhin. 

(2) An Studienbeihilfenbezieher, die am 1. März 1999 auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides Anspruch 
auf Studienbeihilfe haben, ist die Studienbeihilfe ab diesem Zeitpunkt unter Berücksichtigung der geänderten 
Höchststudienbeihilfenbeträge (§§ 26 bis 28), der geänderten Absetzbeträge (§ 32 Abs. 1 Z 4) und Freibeträge (§ 
32 Abs. 4 Z 2) neu zu berechnen und unter Berücksichtigung der zwölfmonatigen Auszahlung auszubezahlen, 



ohne dass es hiezu eines Erhöhungsantrages bedarf. Dies gilt auch für Studienbeihilfenbezieher, die am 1. Jänner 
2000 auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides Anspruch auf Studienbeihilfe haben.  

(3) Auf Studierende, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihr Studium nach Ablegung der ersten Dip-
lomprüfung gewechselt haben, ist anstelle des § 17 dieses Bundesgesetzes der § 2 Abs. 3 lit. a des Studienförde-
rungsgesetzes 1983 in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung anzuwenden. 

(4) Studierende, die nach den Vorschriften des Studienförderungsgesetzes 1983 die erforderlichen Zeiten 
des Selbsterhaltes bereits nachgewiesen haben, sind als Selbsterhalter im Sinne dieses Bundesgesetzes anzusehen. 

(5) Ansprüche auf Studienförderungsmaßnahmen, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltend ge-
macht wurden, sind nach den Bestimmungen des Studienförderungsgesetzes 1983 zu beurteilen.  

(6) Das Studienförderungsgesetz 1983 ist mit der Abkürzung StudFG 1983 zu zitieren. 
(7) Für die Beurteilung von Anträgen auf Beihilfen für ein Auslandsstudium ist abweichend von § 1 Abs. 4 

die Rechtslage zum Zeitpunkt des Beginns des geförderten Auslandsstudiums maßgeblich. 
(8) Auf Studierende, welche das Studium, für das sie Studienbeihilfe beantragen, vor dem Studienjahr 

1996/97 aufgenommen haben, oder zur darauf vorbereitenden Studienberechtigungsprüfung vor Beginn des 
Studienjahres 1996/97 zugelassen worden sind, ist § 6 Z 4 in der bis 31. August 1996 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. Auf Studierende, welche die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium vor Beginn des Stu-
dienjahres 1996/97 erlangt haben, ist § 6 Z 4 in der bis 31. August 1996 geltenden Fassung weiterhin hinsichtlich 
eines Studiums anzuwenden, das im Wintersemester 1996/97 aufgenommen wurde. Weiters gilt abweichend von 
§ 6 Z 4 für die Studienjahre 1996/97 und 1997/98 als Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe, 
dass der Studierende das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 35. Lebensjahres 
begonnen hat. 

(9) Studienwechsel vor dem Studienjahr 1996/97, die gemäß § 17 in der bis 31. August 1996 geltenden Fas-
sung nicht den Verlust des Anspruches auf Studienbeihilfe bewirkt haben, bewirken auch nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes keinen Verlust des Anspruches auf Studienbeihilfe. 

(10) Für Studierende, die ein Doktoratsstudium nach Abschluss eines Diplomstudiums vor dem Studienjahr 
1996/97 aufgenommen haben, ist § 48 Abs. 1 nicht anzuwenden. 

(11) Studierende an Fachhochschul-Studiengängen können im Studienjahr 1996/97 den Studienerfolg auch 
nach den Bestimmungen des § 22a in der bis zum 31. August 1996 geltenden Fassung nachweisen. 

(12) Für Studierende, die ein Doktoratsstudium spätestens im Wintersemester 1997/98 aufgenommen haben, 
ist § 15 Abs. 2 in der vor dem 1. August 1997 geltenden Fassung anzuwenden. 

(13) Für bis Ende September 1997 durchgeführte Ferialtätigkeiten ist § 8 Abs. 4 Z 4 in der bisher geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(14) § 49 Abs. 4 ist auf Berufstätigkeiten anzuwenden, die ab dem 1. Oktober 1997 erfolgen. 
(15) Die gesamte Anspruchsdauer gemäß § 18 Abs. 1 verlängert sich durch den Übertritt auf neue Studien-

pläne gemäß § 80 Abs. 3 UniStG nur insoweit, als sich dies aus der längeren  
Studiendauer oder der höheren Zahl von Studienabschnitten ergibt. 

(16) Anstelle der in den §§ 26 bis 28 festgelegten Höchststudienbeihilfen gelten von März 1999 bis ein-
schließlich Dezember 1999 folgende Höchststudienbeihilfen: 

1. 5 580 S (jährlich 66 960 S) gemäß § 26 Abs. 1, 
2. 8 080 S (jährlich 96 960 S) gemäß § 26 Abs. 2 und 27 Abs. 1. 
(17) Behinderte Studierende, die im Studienjahr 1998/99 eine Studienbeihilfe gemäß § 29 bezogen, haben 

für das in diesem Studienjahr betriebene Studium bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen weiterhin An-
spruch auf Erhöhungsbeträge mindestens in der Höhe gemäß § 29 in der bis zum 31. August 1999 geltenden 
Fassung.  

(18) Im Studienjahr 1999/2000 dürfen Leistungsstipendien auch Studienabsolventen zuerkannt werden, die 
ihr Studium vom 1. März 1999 bis zum 30. September 1999 abgeschlossen haben.  

(19) Für Studierende, die nach einem Diplomstudium ein Doktoratsstudium spätestens im Sommersemester 
1999 aufgenommen haben, ist § 15 Abs. 3 in der bis 28. Februar 1998 geltenden Fassung anzuwenden. 

(20) § 49 Abs. 1 in der ab 1. September 2003 geltenden Fassung ist auch auf Ansprüche auf Studienbeihilfe 
in den Studienjahren 2001/02 und 2002/03 anzuwenden. 

(21) Die Funktionsperiode der für das Studienjahr 2000/01 bestellten Senate der Studienbeihilfenbehörde 
endet mit 31. August 2001. 

(22) Der Nachweis des günstigen Studienerfolges gemäß § 48 Abs. 1 und 2 ist von Studierenden eines Magis-
terstudiums zu erbringen, die ihr Magisterstudium ab dem Studienjahr 2005/06 aufgenommen haben. 

(23) Durch § 4 Abs. 1 werden die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Famili-
enangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 



73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/ EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 
30.04.2004, S 77, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 229 vom 29.06.2004, S. 35, und die Richtlinie 
2003/109/EG betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. 
Nr. L 16 vom 23.01.2004, S. 44, umgesetzt. 

(24) § 50 Abs. 6 ist erstmals für Studierende anzuwenden, die ein Magisterstudium im Studienjahr 2005/06 
aufnehmen. 

(25) § 15 Abs. 3 Z 2 ist nicht anzuwenden, wenn unter Beibehaltung der Studienrichtung vom Diplomstudi-
um auf das Bakkalaureatsstudium gewechselt wurde. 

(26) Für Studierende an Akademien für Sozialarbeit sind die §§ 3 Abs. 1 Z 4, 23 Abs. 2 und 3, 46 Abs. 1 Z 2, 
53 Abs. 2, 56a und 62 in der bis 31. August 2007 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(27) Studierende, die ein Studium an einer Pädagogischen Akademie vor dem Studienjahr 2007/08 aufge-
nommen haben, können den günstigen Studienerfolg auch gemäß § 23 in der bis 31. August 2007 geltenden Fas-
sung nachweisen. 

(28) Für Studierende an Pädagogischen Hochschulen, die ein Lehramtsstudium vor dem Studienjahr 
2006/07 an einer Akademie im Sinne des Akademien-Studiengesetzes 1999, BGBl. I Nr. 94, begonnen haben und 
dieses ab dem Studienjahr 2007/08 als Bachelorstudium fortführen, verlängert sich die Anspruchsdauer um 
weitere zwei Semester. 

(29) Bei Studierenden, denen eine Studienbeihilfe für das Sommersemester 2007 und das Wintersemester 
2007/08 bewilligt wurde, ist die Studienbeihilfe für das Wintersemester 2007/08 unter Berücksichtigung der ab 1. 
September 2007 geltenden Bestimmungen um 12 % zu erhöhen. Die Studierenden sind über diese Erhöhung zu 
informieren. 

(30) Bei Studierenden, denen eine Studienbeihilfe oder ein Studienzuschuss für das Sommersemester 2008 
und das Wintersemester 2008/09 bewilligt wurde, sind die Studienbeihilfe und der Studienzuschuss mit Stichtag 
zum Zeitpunkt der Antragstellung unter Berücksichtigung der ab 1. September 2008 geltenden Bestimmungen 
neu zu berechnen. 

(31) § 18 Abs. 7 ist auf Studierende, die ihr Studium vor dem Studienjahr 2008/09 aufgenommen haben, 
nicht anzuwenden. 

 
 
 

Vollziehung 
 

§ 76. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1.  hinsichtlich der Universitäten, der Universitäten der Künste, der Privatuniversitäten, der Theologischen 

Lehranstalten und der Fachhochschul-Studiengänge der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung, 

2.  hinsichtlich der Pädagogischen Hochschulen, der Akademien für Sozialarbeit und der Konservatorien die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur und 

3.  hinsichtlich der medizinisch-technischen Akademien und der Hebammenakademien die Bundesministe-
rin für Gesundheit, Familie und Jugend. 

(2) Bei der Erlassung von Verordnungen ist mit Ausnahme der §§ 20 und 21 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen vorzugehen. 
 
 

Außerkrafttreten 
 

§ 77. (1) Das Studienförderungsgesetz 1983 tritt mit Ablauf des 31. August 1992 außer Kraft. 
(2) Die Verordnungen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, BGBl. Nr. 686/1995, 

und der Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, BGBl. Nr. 810/1995, treten mit Ablauf 
des 31. August 1996 außer Kraft. 

 
 

Inkrafttreten 
 

§ 78. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1992 in Kraft. 
(2) Verordnungen auf Grund einer Novelle dieses Bundesgesetzes können bereits von dem auf die Kundmachung 

der Novelle folgenden Tag an erlassen werden. Sie können frühestens mit dem Inkrafttreten der Novelle in Kraft ge-
setzt werden. 



(3) Der § 3 Abs. 1 Z 9 und Abs. 5, der § 5 Abs. 2 und 3, der § 18 Abs. 1, der § 22 a, der § 37 Abs. 3 bis 7, der § 38 
Abs. 2 bis 7, der § 39 Abs. 2, der § 45 Abs. 2 der § 46 Abs. 1 Z 1, der § 47 Abs. 1 Z 4, der § 50 Abs. 2 und 3, der § 52, 
der § 76 Abs. 1 Z 1 und der § 78 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 343/1993 tritt mit 1. Oktober 
1993 in Kraft. 

(4) Der § 3 Abs. 1 Z 8, der § 25, der § 37 Abs. 3 und Abs. 5, der § 38 Abs. 2, 4 und 7, der § 39 Abs. 2 und 3, der § 
46 Abs. 1 Z 4, der § 47 Abs. 1 Z 3, der § 48 Abs. 1, der § 50 Abs. 4, der § 74 Abs. 7 und der § 76 Abs. 1 Z 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl, Nr. 29/1994 treten mit 1. Oktober 1993 in Kraft. 

(5) Der § 3 Abs. 1, der § 5 Abs. 1, der § 6, der § 7 Abs. 1 und 2, der § 8 Abs. 1, 2 und 4, der § 9, der § 10, der § 11, 
der § 12, der § 14, der § 19 Abs. 6, der § 20 Abs. 1, der § 25a, der 26 Abs. 1 und 2, der § 27 Abs. 1, der § 28, der § 38 
Abs. 3, der § 31 Abs. 1 und 3, der § 32 Abs. 1, 2 und 4, der § 37 Abs. 1 und 3, der § 38, der § 39 Abs. 2 und 8, der § 46 
Abs. 1, der § 47 Abs. 1, der § 48, der § 49, der § 50 Abs. 2 und 5, der § 51 Abs. 1 und 3, der § 53 Abs. 1, der § 53a, der § 
54, der § 55, der § 56, der § 56a, der § 63, der § 66, der § 67 Abs. 3, der § 68a, der § 75 Abs. 1 und 7, der § 76 Abs. 1 
und der  
§ 78 Abs. 2 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI, Nr. 619/1994 treten mit 1. September 1994 mit der Maß-
gabe in Kraft, dass die höheren Beträge für die Höchststudienbeihilfen (§ 26 Abs. 1 und 2, § 27 Abs. 1, § 28) erst ab 1. 
September 1995 zur Berechnung der Studienbeihilfe heranzuziehen sind. Für Studienbeihilfenbezieher, die auf Grund 
eines Antrages im Sommersemester 1994 auch im Wintersemester 1994/95 Anspruch auf Studienbeihilfe haben, ist die 
Studienbeihilfe ohne weiteres Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der erhöhten Bemessungsgrundlagen (§ 
31 Abs. 1 und 3) und Absetzbeträge (§ 32 Abs. 1 und 2) für das Wintersemester 1994/95 neu zu berechnen. 

(6) Der § 27 Abs. 1, der § 28, der § 39 Abs. 4, der § 40 Abs. 1, 5, 6 und 7, der § 52 und der § 78 Abs. 6 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBI, Nr. 513/1995 treten mit 1. September 1995 in Kraft.  

(7) § 1, § 6, § 8 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4, § 16 Abs. 1 und Abs. 2, § 17, § 19 Abs. 9, 35 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 
2 und Abs. 7, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 47 Abs. 1 und 2, § 48 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Z 5, § 52, § 53, § 58 Abs. 1, § 62 Abs. 1, 
§ 63, § 75 Abs. 8 bis 10 und § 77 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Sep-
tember 1996 in Kraft. 

(8) Der § 22a, der § 50 Abs. 5, der § 75 Abs. 8 und 11 und der § 78 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 377/1996 treten mit 1. September 1996 in Kraft. 

(9) Der § 3 Abs. 5, der § 8 Abs. 4, der § 12 Abs. 3, der § 13 Abs. 1, der § 15, der § 17 Abs. 2, der § 18 Abs. 3, der § 
19 Abs. 6, der § 19 Abs. 10, der § 20 Abs. 1 und 3 bis 6, der § 21 Abs. 7, der  
§ 31 Abs. 2, der § 38 Abs. 4, der § 39, der § 41 Abs. 5, der § 49, der § 50 Abs. 2, 4, 5 und 6, der § 51 Abs. 2, der § 54 
Abs. 1, der § 55 Z 3, der § 56 Abs. 3, der § 61 Abs. 3, der § 67 Abs. 2, der § 70, der  
§ 75 Abs. 12 und 13 und der § 78 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.I Nr. 98/1997 treten mit 1. August 
1997 in Kraft. 

(10) Die §§ 27 Abs. 3 und 49 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 
1998 in Kraft. 

(11) Der § 3 Abs. 5, der § 20 Abs. 1, der § 49 Abs. 1 und der § 78 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 39/1998 treten mit 1. März 1998 in Kraft. 

(12) Der § 6 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 71/1998 tritt mit 1. September 1998 in Kraft. 
(13) Der § 30 Abs. 2 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 77/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 
(14) Der § 17 Abs. 3, der § 75 Abs. 15 und der § 78 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/1999 

treten mit 1. Oktober 1998 in Kraft. 
(15) Der § 1 Abs. 1 und 2, der § 3 Abs. 1 Z 1 und 2, Abs. 3 und 4, der § 15 Abs. 3 und 4, der § 20 Abs. 1, der § 21, 

der § 23 Abs. 6, der § 26 Abs. 1 und 2, der § 27 Abs. 1, der § 28, der § 30 Abs. 2 und 5, der § 31 Abs. 1, der § 32 Abs. 1 
Z 4, der § 32 Abs. 4 Z 2, der § 33 Abs. 3, der § 35 Abs. 1 und 2, der § 40 Abs. 1, 5 und 7, der § 43, der § 47 Abs. 1, der § 
49 Abs. 1, der § 52a, der § 52b, der § 54, der § 55 1. Satz, der § 68 Abs. 1, der § 70, der § 75 Abs. 2, 16 und 19 sowie der 
§ 78 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/1999 treten mit 1. März 1999 in Kraft. 

(16) Der § 4 Abs. 2, der § 15 Abs. 4, der § 17 Abs. 4, der § 19 Abs. 3, 4 und 6 Z 2, der § 29, der § 53, der § 56 Abs. 
1, 2 und 4, der § 56a Abs. 1, der § 56b, der § 56c, der § 57, der § 58, der § 59, der  
§ 60, der § 61, der § 62 Abs. 1 und 4, der § 66, der § 75 Abs. 17 und 18 sowie der § 78 Abs. 16 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 23/1999 treten mit 1. September 1999 in Kraft. 

(17) Der § 3 Abs. 2 Z 1, Abs. 3, 4, 5 und 6, der § 15 Abs. 3, 4 und 5, der § 56 Abs. 4, der § 56a Abs. 1, der § 56b 
Abs. 1, der § 56c Abs. 1, der § 65, der § 67 Abs. 2, der § 75 Abs. 7 und 21 sowie der  
§ 78 Abs. 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2000 treten mit 1. September 2000 in Kraft. 

(18) Der § 1 Abs. 1 und 2, der § 3 Abs. 1, der § 5 Abs. 1, 2 und 3, der § 11 Abs. 1, der § 17 Abs. 4, der § 18 Abs. 1 
und 5, der § 19 Abs. 4 und 6, der § 20 Abs. 1, 3 bis 7, der § 21 Abs. 1, 3 und 4, der  
§ 22a Abs. 1, der § 23 Abs. 5, der § 24, der § 26, der § 27 Abs. 1, der § 28, der § 29, der § 30 Abs. 2, 5 und 6, der § 31 
Abs. 1, 3 und 4, der § 32, der § 33 Abs. 2 und 3, der § 34 Abs. 2, der § 35 Abs. 1 und 2, der § 37, der § 38, der § 39 Abs. 
2, 4 und 5, der § 40 Abs. 6 und 8, der § 41 Abs. 3, der § 46 Abs. 1, der § 49 Abs. 1, der § 50 Abs. 2, der § 51 Abs. 2, 3, 4 
und 6, der § 52a Abs. 1 und 2, der § 52b, der § 55, der § 56 Abs. 1, der § 58 Abs. 1 und 2, der § 61 Abs. 1, der § 62 Abs. 
1, 2 und 4, der § 64 Abs. 1 und 2, der § 67 Abs. 1, der § 68, der § 68a Abs. 1 und 2, der § 69, der § 73 sowie der § 76 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2000 treten mit 1. September 2001 in Kraft. 



(19) (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2000 tritt mit 1. 
September 2001 in Kraft. 

(20) § 1 Abs. 1, § 12 Abs. 3, § 31 Abs. 4, § 32 Abs. 1 Z 4, § 35 Abs. 1, § 40 Abs. 6 und 7, § 49 Abs. 3, § 52b Abs. 1 
und 3, § 52c, § 57, § 58 Abs. 1, § 60 Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 70 und § 78 Abs. 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 142/2000 treten mit 1. September 2001 in Kraft. § 8 Abs. 4 tritt mit 31. August 2001 außer Kraft.  

(21) § 19 Abs. 4, § 30 Abs. 2 Z 4 und 5, § 32 Abs. 1 Z 4, § 33 Abs. 2, § 40 Abs. 5 Z 12, § 49 Abs. 1, § 50 Abs. 3, 4 
und 5, § 52b Abs. 1, 2, 3 und 6, § 53, § 54, § 56a, § 64 Abs. 2, § 75 Abs. 20, § 76 Abs. 1 Z 1 und § 78 Abs. 21 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2003 treten mit 1. September 2003 in Kraft. § 75 Abs. 20 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/1999 tritt mit 13. Jänner 1999 außer Kraft. 

(22) § 57, § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 3 und 5, § 65 Abs. 1, § 67 Abs. 2 und 5 sowie § 78 Abs. 22 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 75/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 

 (23) § 9, § 15 Abs. 6, § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Z 4, § 28, § 32 Abs. 2, § 39 Abs. 1, 5 und 7, § 41 Abs. 5 und 6 sowie § 
78 Abs. 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2003 treten mit  
1. September 2004 in Kraft. 

(24) § 48 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Z 5, § 54 Abs. 2, § 56 Abs. 3, § 75 Abs. 22 und § 78 Abs. 24 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 11/2005, treten am 1. September 2005 in Kraft. 

(25) § 50 Abs. 6 sowie § 75 Abs. 24 und 25 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
20/2006 treten mit Beginn des Studienjahres 2005/06 in Kraft. § 4 Abs. 1 und 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2006 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(26) § 3 Abs. 1 und 5, § 23, § 26 Abs. 1 und 2, § 27 Abs. 1, § 28, § 30 Abs. 5, § 39 Abs. 3, § 46 Abs. 1, § 53 Abs. 2, § 
56a, § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 1 und 2, § 75 Abs. 26 bis 29 sowie § 76 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 46/2007 treten mit 1. September 2007 in Kraft. 

(27) § 6 Z 4, § 15 Abs. 3 und Abs. 6, § 17 Abs. 4, § 18 Abs. 6 und 7, § 19 Abs. 3 Z 2 und 3 und Abs. 6, § 20 Abs. 1, 
§ 28, § 29, § 30 Abs. 6, § 31 Abs. 1 und Abs. 4, § 32 Abs. 2 und Abs. 4 Z 2, § 37 Abs. 2, § 39 Abs. 4 und Abs. 8, § 41 
Abs. 5, § 48 Abs. 3, § 49 Abs. 3, § 50 Abs. 2, § 52b Abs. 3 Z 2, § 52c Abs. 2 und 4, § 52d, § 56 Abs. 4, § 56d, § 57, § 58, 
§ 61 Abs. 4, § 63, § 64, § 68 Abs. 1 sowie § 75 Abs. 30 und 31 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 47/2008 treten mit 1. September 2008 in Kraft. § 19 Abs. 10, § 20 Abs. 3 bis Abs. 7, § 21, § 22 und § 22a 
treten mit Ablauf des 31. August 2008 außer Kraft. 

 
 
 

 


